
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG DER STADT BAD LAASPHE 
Bauleitplanung der Stadt Bad Laasphe 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 62 „Glashütter Straße“ der Stadt Bad Laasphe sowie 
16. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Bad Laasphe für den Bereich „Glashütter 
Straße“ in der Ortslage Volkholz 

Bekanntmachung der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Der Rat der Stadt Bad Laasphe hat in seiner Sitzung am 19.03.2026 die Offenlegung des Entwurfes 
des Bebauungsplans Nr. 62 „Glashütter Straße“ im Ortsteil Volkholz gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlos-
sen. 

Ziel und Zweck der Planung 

Zurzeit stellt sich die Fläche des Plangebiets des Bebauungsplans Nr. 62 „Glashütter Straße“ der Stadt 
Bad Laasphe auf der westlichen Seite der Glashütter Straße als dörflich geprägtes Gebiet dar. Auch auf 
der östlichen Seite der Glashütter Straße befindet sich ein Bestandsgebäude, welches den östlichen 
Ausläufer der Ortslage Volkholz bildet. 

Die Planung hat das Ziel, dem Gebäude und den umliegenden, zugehörigen Flächen im Zuge der Bau-
leitplanung neue Möglichkeiten zur Nutzung und Erweiterung zu geben; die vorhandene Bebauung 
westlich der Glashütter Straße soll planungsrechtlich gesichert werden. Die Chance der bereits beste-
henden Bebauung soll genutzt werden, um den vorhandenen Betrieb bedarfsgerecht zu erweitern und 
auszubauen. Die Inhalte der zukünftigen Nutzung sollen vielfältig sein: So soll das Angebot an landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen ausgeweitet werden, ein Ausschank für die Sommermonate installiert wer-
den sowie weitere Nutzungen - auch zu schulischen und anschaulichen Zwecken – in Betracht gezogen 
werden. 

Die Planung hat dabei die Aufgabe, den Übergang zwischen der dörflichen Siedlungsstruktur und dem 
umliegenden Landschaftsraum harmonisch zu gestalten und einen sinnvollen Abschuss des östlichen 
Ortsrandes zu schaffen. 

Demzufolge bildet die Planung die neue Grenze zum Frei- und Naturraum. Um dem Genüge zu tun, 
wird der Abschluss der Planung durch Pflanz- und Erhaltungsgebote am östlichen und südlichen Rand 
des Bebauungsplans hergestellt. 

In die Substanz der bestehenden Bebauung auf der östlichen Seite der Glashütter Straße wird nicht 
eingegriffen. Eine neue Erschließung ist nicht notwendig, da die bereits bestehende Erschließung mittig 
des Plangebiets als ausreichend bewertet werden kann. 

 

Räumlicher Geltungsbereich (siehe Lageplan) 

 



 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 5.463 m² und wird begrenzt durch: 
− im Norden vom Bachlauf des Ahbachs und der Lahn, 
− im Osten und Süden von landwirtschaftlicher Fläche und Wald, 
− im Westen von der Dorflage Volkholz. 

 
Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Volkholz, Flur 4 und umfasst die Flurstücke 58 (tlw.), 373, 374 
(tlw.), 447, 448, 449, 450, und 544 (tlw., Wegeparzelle). 
 
Angaben zu den verfügbaren umweltrelevanten Informationen: 

- Planzeichnung zum Bebauungsplan 

- Planzeichnung zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
- Gemeinsame Planbegründung zum Bebauungsplan und zur Änderung des Flächennutzungs-

plans 
- Gemeinsamer Umweltbericht mit integriertem landschaftspflegerischen Fachbeitrag und Arten-

schutzprüfung einschließlich Maßnahmenplan 

- Abwägung der Stellungnahmen von der frühzeitigen Beteiligung 

Der Beschluss zur Offenlegung des Entwurfes des Bebauungsplans wird hiermit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB liegt der Entwurf des o.a. Bebauungsplans (Planzeichnung, Vorhaben- und 
Erschließungsplan, Begründung mit Umweltbericht und artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Abwä-
gungstabelle) in der Zeit von 
 

Dienstag, den 05.05.2026 bis einschließlich Freitag, den 05.06.2026 
 

im Internet unter der Adresse https://www.stadt-badlaasphe.de/planungundstadtentwicklung/ und dem 
zentralen Internetportal des Landes unter www.bauleitplanung.nrw veröffentlicht. Zusätzlich zur Veröf-
fentlichung im Internet liegen die Unterlagen im Rathaus der Stadt Bad Laasphe, Mühlenstraße 20, 
57334 Bad Laasphe, während der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht in der Verwaltung 
öffentlich aus. 

Stellungsnahmen zum Bebauungsplanvorentwurf können von jedermann während der o.g. Auslegungs-
frist schriftlich, per E-Mail an bauen@bad-laasphe.de oder während der allgemeinen Dienststunden zur 
Niederschrift unter der genannten Adresse abgegeben werden. Einsichtnahme und Abgabe von Stel-
lungnahmen zur Niederschrift sind nach telefonischer Terminabsprache auch außerhalb der angegebe-
nen Dienststunden möglich. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben. Über die Stellungnahmen entscheidet der Rat der Stadt Bad Laasphe. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass ein Planungsbüro nach § 4b BauGB mit der Durchführung 
des Verfahrens beauftragt wurde. 

Bad Laasphe, den 27.04.2026 
 
gez. 
Terlinden 
Bürgermeister 

 

http://www.bauleitplanung.nrw/
mailto:bauen@bad-laasphe.de
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A. Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 und 7 BauGB

Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans

1. Art der baulichen Nutzung

(1)

(2)

Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehörigen
Wohnungen und Wohngebäude,
Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten
und landwirtschaftlicher Erzeugnisse,
sonstige Wohngebäude,
Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher
Erzeugnisse,
Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des
Beherbergungsgewerbes,
sonstige Gewerbebetriebe,
Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke,
Gartenbaubetriebe.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

(3)

4. Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

private Grünfläche
Zweckbestimmung:

5. Grünflächen gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB

Übergang zum FFH-Gebiet / Landschaftshecke

Dorfgebiete dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich
störenden Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner des Gebiets
dienenden Handwerksbetrieben. Auf die Belange der land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist vorrangig Rücksicht zu
nehmen.

Zulässig sind

Nicht zulässig sind
Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO,
Tankstellen.

1.
2.

2. Maß der baulichen Nutzung
Anzahl der max. zulässigen Vollgeschosse gem. §16 BauNVO

Grundflächenzahl ( GRZ ) gem. §19 BauNVO

Geschossflächenzahl ( GFZ ) gem. §20 BauNVO

Höhe baulicher Anlage in Metern. Maßgeblich ist die Höhe über dem bestehenden Gelände.

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

offene Bauweise gem § 22 BauNVO
Überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 BauNVO

Baugrenze

Nicht überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 BauNVO

Erhaltung: Bäume

5. Sonstige Planzeichen

Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans

B. Textliche Festsetzungen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

C. Sonstige Darstellungen

Anpflanzen: Bäume

MD1-4

A

II

0,5

1,0

FH/OK 4,50

o

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind bestimmt durch die Festsetzung von
Baugrenzen. Ein Vortreten von Gebäudeteilen um höchstens 50 cm vor die Baugrenze
kann zugelassen werden. Ausnahmsweise kann ein Vortreten ganzer Gebäude um
höchstens 50 cm zugelassen werden, wenn nachbarrechtliche Interessen nicht berührt
werden.

TF1
Verbotstatbestand: Verletzung und Tötung gem. § 44 BNatSchG
Es ist verboten wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
zu verletzten oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören.

TF2
Verbotstatbestand: Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 BNatSchG
Es ist verboten wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Es its verboten
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.

Grundstücksgrenzen, vorhanden

Gebäude, vorhanden

Geländehöhenpunkt über DHHN2016

Böschung

Flurstücksnummer449

431.57

Auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche sind Nebenanlagen im Sinne des
§ 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach der Bauordnung des Landes
Nordrhein-Westfalen in den Abstandflächen zugelassen werden könnenn, zulässig.
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Bebauungsplan Nr. 62
 

der Stadt Bad Laasphe
"Glashütter Straße"

3. Behördenbeteiligung 
 

Die Behörden uns sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sind gem. § 4 (2) BauGB am Verfahren beteiligt worden. 

4. Geometrische Eindeutigkeit 
 

Es wird bescheinigt, dass die Planunterlage den 
Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung 
entspricht und die Festlegung der städtebaulichen Planung 
geometrisch eindeutig ist, soweit es den katastermäßigen 
der Liegenschaftskarte am ____________ betrifft. 

5. Beschluss zur öffentlichen Auslegung 
 

Der Rat der Stadt Bad Laasphe hat am _____________ 
dem Entwurf des Bebauungsplans zugestimmt und die 
öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB sowie die 
Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB beschlossen. 

6. Satzungsbeschluss 
 

Dieser Plan wurde vom Rat der Stadt Bad Laasphe am 
____________ gem. § 10 (1) BauGB als Satzung 
beschlossen. 

Bad Laasphe, den ____________ 

Der Bürgermeister 
i.V. 

Bad Laasphe, den ____________ 

Der Bürgermeister 
i.V. 

Bad Laasphe, den ____________ 

Der Bürgermeister 
i.V. 

Bad Laasphe, den ____________ 

Der Bürgermeister 
i.V. 

Bad Laasphe, den ____________ 

Der Bürgermeister 
i.V. 

Bad Laasphe, den ____________ 

Der Bürgermeister 
i.V. 

Erndtebrück, den ____________ 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
Dipl. -Ing. Andreas Dornseifer 

1. Planaufstellungsbeschluss und frühzeitige 
Öffentlichkeits- sowie Behördenbeteiligung 

Der Rat der Stadt Bad Laasphe hat am ____________ die 
Aufstellung des Bebauungsplans gem. § 13 BauGB und 
die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) 
BauGB sowie die frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 
4 (1) beschlossen. 

Dieser Beschluss wurde am ____________ öffentlich 
bekannt gemacht. 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung hat 
stattgefunden: 
1. Bürgerversammlung am ____________; 
2. Einzelanhörung vom ____________ bis ____________ 

Die frühzeitige Behördenbeteiligung hat stattgefunden. 

2. Öffentliche Auslegung 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans und die Begründung 
haben aufgrund der öffentlichen Bekanntmachung am 
____________ gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 
____________ bis einschließlich ____________ öffentlich 
ausgelegen. 

7. Inkrafttreten des Plans 
 

Der Beschluss über den Bebauungsplan sowie Ort und Zeit 
der Einsichtnahme in den Plan sind gem. § 10 (3) BauGB 
am ____________ öffentlich bekannt gemacht worden. Mit 
der Bekanntmachung ist der Plan in Kraft getreten. 

Präambel 

Aufgrund des/ der  

 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666); zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) geändert worden ist. 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist". 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
geändert worden ist". 

 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen(Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 
2018) vom 21. Juli 2018, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 31. Oktober 2023 (GV. 
NRW. S. 1172), in Kraft getreten am 1. Januar 2024. 

 Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist. 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BnatSchG) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. 
Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist". 

in der jeweils zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Bad Laasphe in der Sitzung am 
____________________ die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 62 
gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 
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Datengrundlage: Land NRW 2024 – GEObasis.nrw 

 „Datenlizenz Deutschland – Zero“ (https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 

1. Aufstellungsbeschluss 
 
Der Flächennutzungsplan ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB durch Beschluss des Rates vom ……………… aufgestellt worden. 
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte am ……………… 
 
 
Bad Laasphe, den ……………… ……………………………… Siegel 
 Der Bürgermeister 

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB erfolgte durch öffentliche Auslegung von 
Planentwurf, Begründung und Umweltprüfung vom ……………… bis zum ………………. Die ortsübliche Bekanntmachung 
gem. Hauptsatzung erfolgte vom ……………… bis zum ………………. 
 
 
Bad Laasphe, den ……………… ……………………………… Siegel 
 Der Bürgermeister 

3. frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom ………………  gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Frist vom ………………  bis zum ……………… aufgefordert. 
 
 
Bad Laasphe, den ……………… ……………………………… Siegel 
 Der Bürgermeister 

4. Öffentliche Auslegung 
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte durch öffentliche Auslegung von Planentwurf, Begründung 
und Umweltprüfung vom ……………… bis zum ………………. Die ortsübliche Bekanntmachung gem. Hauptsatzung 
erfolgte am ………………. 
 
 
Bad Laasphe, den ……………… ……………………………… Siegel 
 Der Bürgermeister 

5. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom ……………… . gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Frist vom ………………  bis zum ……………… aufgefordert. 
 
 
Bad Laasphe, den ……………… ……………………………… Siegel 
 Der Bürgermeister 

6. Feststellungsbeschluss 
 
Die FNP-Änderung wurde am ………………  in der vorliegenden Form vom Rat der Stadt nach Abwägung der 
eingegangenen Anregungen beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. 
 
 
Osterode am Harz, den ……………… ……………………………… Siegel 
 Der Bürgermeister 

7. Genehmigungsverfügung 
 
Die Flächennutzungsplanänderung ist gemäß § 6 Abs. 1 BauGB mit Verfügung vom ………………, Az. ……………… 
genehmigt worden. 
 
 
Arnsberg, den ……………… ……………………………… Siegel 
 Bezirksregierung Arnsberg, i. A. Fr. Steinmann-Menne  

8. Ausfertigungsvermerk 
 
Hiermit wird bestätigt, dass der Inhalt der FNP-Änderung mit den hierzu gefassten Beschlüssen der Gemeindevertretung 
übereinstimmt. 
 
 
Bad Laasphe, den ……………… ……………………………… Siegel 
 Der Bürgermeister 

9. Rechtswirksamkeit  
 
Gem. § 6 Abs. 5 BauGB wurde die Genehmigungsverfügung am ………………  ortsüblich gem. Hauptsatzung 
bekanntgemacht. Damit wird diese FNP-Änderung rechtswirksam. 
 
 
Bad Laasphe, den ……………… ……………………………… Siegel 
 Der Bürgermeister 

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist" 

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist 

 Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist 

 Landesplanungsgesetz (LPlG) neu gefasst durch Gesetz vom 28. Mai 2024 (GV. NRW. S. 315), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 11. Februar 2025 (GV. NRW. S. 168), in Kraft getreten am 15. Februar 2025 
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1 Ausgangslage 

1.1 Lage im Raum 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 62 „Glashütter Straße“ der Stadt Bad 
Laasphe befindet sich auf der östlichen Seite der Ortslage Volkholz. Durch das 
Plangebiet führt die namensgebende „Glashütter Straße“ hindurch. 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 5.463 m² und wird begrenzt durch 

− den Bachlauf der „Ahbach“ im Norden, 
− ein gemeldetes FFH-Gebiet gem. § 5 Abs. 4 BauGB – in dem sich 

landwirtschaftliche Flächen und dahinter anschließend Waldflächen 
befinden – im Osten sowie teilweise im Süden, 

− die dörflichen Strukturen der Ortslage Volkholz teilweise im Süden und im 
Westen 

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Volkholz, Flur 4 und umfasst die Flurstücke 
58 (tlw.), 373, 374 (tlw.), 447, 448, 449, 450, und 544 (tlw., Wegeparzelle). 

 

 

1.2 Stadträumliche Einbindung 

Das Plangebiet befindet sich im Außenbereich gem. § 35 BauGB in der Ortslage 
Volkholz und wird durch die „Glashütter Straße“ geteilt. Das Gelände liegt südlich 
des Bachlaufs der „Ahbach“ und wird im Wesentlichen eingefasst durch die 
dörfliche Bebauung der Ortslage auf der westlichen Seite und den 
landwirtschaftlichen Flächen auf der östlichen Seite. Hinter dem 
landwirtschaftlichen Streifen auf östlicher Seite, der auf eine Breite zwischen 70 
und 100 m entlang des Flusslaufs der „Lahn“ verläuft, schließen weite Waldflächen 
an. 

Durch diesen Bebauungsplan soll nun die seit jeher bebaute Fläche östlich der 
„Glashütter Straße“ in das Dorfgebiet integriert und planungsrechtlich gesichert 
werden. Zusätzlich wird die eher dörflich geprägte Struktur westlich der „Glashütter 
Straße“ als Dorfgebiet festgesetzt, wodurch ein städtebaulicher Zusammenhang 
im Zentrum der Ortslage Volkholz entsteht. In diesem Kontext muss auch der 
Flächennutzungsplan der Stadt Bad Laasphe geändert werden, der die Flächen 
des Planungsgebiets als Wohnbaufläche bzw. als landwirtschaftliche Fläche 
darstellt.  
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2. Anlass und Erforderlichkeit der Planung 

Gem. § 1 BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 

Im vorliegenden Fall ist beabsichtigt, die Fläche östlich der „Glashütter Straße“ in 
das Dorfgebiet einzubeziehen. Auf der Fläche des Plangebiets soll der 
landwirtschaftliche Betrieb ausgebaut, konsolidiert und zukunftssicher gemacht 
und das Angebot an landwirtschaftlichen Erzeugnissen ausgeweitet werden. 
Entsprechend sind auch der Verkauf und die Vermarktung vor Ort erzeugter 
Produkte und ein entsprechendes gastronomisches Angebot vorstellbar. Der 
Grund der Erweiterung ist eine aktuelle Begrenzung der Möglichkeiten im Status 
quo, der keinen weiteren Zuwachs an Flächen und Nutzungen ermöglicht. Daher 
wird die seit jeher dem Betrieb zugehörige Fläche östlich der „Glashütter Straße“ 
(Gemarkung Volkholz, Flur 4, Flurstück 449) vorgesehen. 

Das letztgenannte Flurstück befindet sich als einziges nicht innerhalb einer 
Baufläche des gültigen Flächennutzungsplans (FNP) der Stadt Bad Laasphe. 
Während die sonstigen Hofflächen im FNP als Wohnbaufläche (W) bzw. als 
Dorfgebiet (MD) dargestellt sind, ist das Flurstück 449 als Fläche für die 
Landwirtschaft und damit nicht als Baufläche eingestuft. Gleichwohl ist das 
Flurstück seit langer Zeit mit einem Gebäude und Nebenanlagen bebaut. Das 
Haus ist mit der Nutzung Wohnen genehmigt. Langjährig wurde das Erdgeschoss 
bereits in früheren Jahren als gastronomische Einrichtung / Ferienpansion genutzt. 
Da nunmehr hier der Ausbau des Hofladens und eines Ausschanks in den 
Sommermonaten beabsichtigt ist und weitere Möglichkeiten der Erweiterung in der 
Zukunft vorhanden sein sollen, werden die erforderlichen Voraussetzungen zur 
Erlangung entsprechender Bau- und Nutzungsgenehmigungen benötigt. Hierfür ist 
die Aufstellung eines Bebauungsplans eine zwingende Voraussetzung. Begleitet 
werden muss dieses Aufstellungsverfahren mit der Änderung des 
Flächennutzungsplans für das landwirtschaftliche Anwesen zu beiden Seiten der 
Glashütter Straße als Dorfgebiet (MD). 

Bei der Planung wird großer Wert auf eine nachhaltige und ökologisch 
ausgerichtete Planung und Ausführung gelegt. Ein örtlich angepasstes 
Management der Niederschlagswasserbehandlung spielt hierbei eine ebenso 
wichtige Rolle wie der Gebrauch von die Umwelt wenig belastenden Materialien 
und Bauausführungen oder die sorgfältige Betrachtung von Natur- und 
Artenschutzaspekten. Eine förmliche Umweltprüfung ist im Rahmen des 
Planaufstellungsverfahrens ohnehin Pflicht. 

Für die Konsolidierung und Zukunftssicherheit des landwirtschaftlichen Betriebs 
sowie die Wiedernutzbarmachung eines größtenteils ungenutzten Geländes ist die 
Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Zumal der Bereich zum 
Außenbereich gem. § 35 BauGB zählt, in dem bauliche Nutzungen streng limitiert 
sind und die Erforderlichkeit eines Bebauungsplans besteht, um die Bebauung 
planungsrechtlich sicherzustellen. Im Parallelverfahren ist eine Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Bad Laasphe erforderlich. 

Der Rat der Stadt Bad Laasphe hat in seiner Sitzung am 04.11.2024 die 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 62 „Glashütter Straße“ in der Ortslage 
Volkholz beschlossen. Die Verwaltung wird in gleichem Zuge damit beauftragt, das 
Beteiligungsverfahren durchzuführen. Im Zuge der Aufstellung des 
Bebauungsplans wird auch eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB 
durchgeführt und in einem Umweltbericht dokumentiert.  



Bebauungsplan Nr. 62 
„Glashütter Straße“ der Stadt Bad Laasphe 

 
5 

3. Übergeordnete Planung und bauplanungsrechtliches Verfahren 

3.1 Landesentwicklungsplan 

Gemäß § 1 Abs.4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 
anzupassen. Die Ziele der Raumordnung können im Rahmen der Abwägung nicht 
überwunden werden. 

Nach den zeichnerischen Festlegungen des Landesentwicklungsplans NRW (LEP 
NRW) liegt das Plangebiet am Grenzverlauf zwischen Freiraum und dem Gebiet 
für den Schutz der Natur. Aus den maßstabskleineren Darstellungen des 
Flächennutzungsplans kann abgeleitet werden, dass sich das Plangebiet noch 
vollständig im Freiraum der landesentwicklungsplanerischen Darstellung befindet. 

Der Freiraum soll gemäß Grundsatz 7.1-1 der textlichen Ausführungen des 
Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalens erhalten werden; seine Nutz-, 
Schutz,- Erholungs- und Ausgleichsfunktionen sollen gesichert und entwickelt 
werden. 

Ziel 2-3 des Landesentwicklungsplans NRW stellt dar, dass als Grundlage für eine 
nachhaltige, umweltgerechte und den siedlungsstrukturellen Erfordernissen 
Rechnung tragende Entwicklung der Raumnutzung das Land in Gebiete zu 
unterteilen ist, die vorrangig Siedlungsfunktionen (Siedlungsraum) oder vorrangig 
Freiraumfunktionen (Freiraum) erfüllen oder erfüllen werden. 

Die Siedlungsentwicklung der Gemeinden vollzieht sich innerhalb der 
regionalplanerisch festgelegten Siedlungsbereiche. 

Unberührt davon kann sich in den im regionalplanerisch festgelegten Freiraum 
gelegenen Ortsteilen eine Siedlungsentwicklung vollziehen; die 
Siedlungsentwicklung in diesen Ortsteilen ist unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse der Landschaftsentwicklung und des Erhalts der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche auf den Bedarf der ansässigen Bevölkerung und vorhandener Betriebe 
auszurichten. 

Die Siedlungsentwicklung ist gemäß Ziel 6.1-1 flächensparend und bedarfsgerecht 
an der Bevölkerungsentwicklung, der Entwicklung der Wirtschaft, der vorhandenen 
Infrastrukturen sowie den naturräumlichen und kulturlandschaftlichen 
Entwicklungspotenzialen auszurichten. Dem Punkt ist entgegenzusetzen, dass in 
diesem Fall keine neue Fläche beansprucht wird, sondern eine bestehende, 
bebaute Fläche in Folge der Änderung eine neue Nutzung erfährt. Beachtet 
werden muss auch vor dem Hintergrund das Ziel 7.2-2 des 
Landesentwicklungsplans, da das Planungsgebiet direkt an diverse Schutzgebiete 
angrenzt. 

Die Planung entspricht damit den Zielen und Grundsätzen des LEP NRW, da der 
hier befindliche und bereits vorhandene Hofbetrieb bedarfsgerecht erweitert 
werden soll. 
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Ausschnitt LEP NRW (unmaßstäblich) 

 

3.2 Hochwasserrisikomanagement 

Der Stadtteil Volkholz liegt im Einzugsbereich der Lahn bzw. ihrer Nebengewässer 
und ist damit grundsätzlich Teil des wasserwirtschaftlichen Betrachtungsraums, 
der im Rahmen der Hochwasserrisikomanagement-Planung (HWRM) für das Land 
Nordrhein-Westfalen bewertet wird. Auch wenn Volkholz selbst nicht zu den 
besonders ausgeprägten Kerngefährdungsbereichen innerhalb des Stadtgebiets 
Bad Laasphe zählt, ist die Berücksichtigung der übergeordneten 
Hochwasserrisiken sowie der landesweit festgelegten Bewirtschaftungs- und 
Vorsorgegrundsätze bei der städtebaulichen Planung erforderlich. 

Für die Stadt Bad Laasphe liegen kommunale Gefährdungs- und Risikoanalysen 
vor, die im Rahmen der HWRM-Steckbriefe ausgewiesen sind. Diese Dokumente 
geben Hinweise auf potenziell hochwasserrelevante Bereiche, festgesetzte bzw. 
vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete sowie die wasserwirtschaftlichen 
Anforderungen an zukünftige Planungen. Aus diesem übergeordneten Rahmen 
ergibt sich, dass auch im Ortsteil Volkholz planerische Entscheidungen so zu 
treffen sind, dass sie den Grundsätzen der Hochwasservorsorge, der 
schadensarmen Raumentwicklung und der Erhaltung natürlicher Rückhalteflächen 
entsprechen. 

Da Volkholz überwiegend außerhalb der festgestellten Überschwemmungsgebiete 
liegt, sind im vorliegenden Plangebiet keine unmittelbaren hochwasserbedingten 
Einschränkungen der baulichen Nutzung zu erwarten. Dennoch ist bei der 
Entwicklung des Gebietes sicherzustellen, dass keine neuen Risiken geschaffen 
und bestehende Abfluss- und Retentionsfunktionen nicht beeinträchtigt werden. 
Hierzu zählen insbesondere: 

• die Sicherung natürlicher Geländesenken und Versickerungsflächen, 

• die Vermeidung zusätzlicher Bodenversiegelung oder deren Kompensation 
durch geeignete Maßnahmen, 

• die Berücksichtigung möglicher Starkregenabflüsse und lokaler 
Wasserwege, 

• die Wahrung des Abflussvermögens angrenzender Flächen. 
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Zudem erfolgt die Planung im Einklang mit den Zielen des landesweiten 
Hochwasserrisikomanagements, das vorsieht, hochwasserbedingte Schäden zu 
minimieren, Notwendigkeiten technischer Schutzmaßnahmen zu reduzieren und 
durch vorausschauende Raumplanung Risiken gar nicht erst entstehen zu lassen. 
Die planerischen Festsetzungen tragen daher dazu bei, eine nachhaltige und 
schadensminimierende Entwicklung im Stadtteil Volkholz sicherzustellen. 

 

 

Starkregengefahrenhinweiskarte für NRW des BKG: Seltener Starkregen (Wiederkehrintervall 100 Jahre) 
© Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW 
 

 
Starkregengefahrenhinweiskarte für NRW des BKG: Extremer Starkregen (90 mm/h) 
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© Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW 

 

 
Fließwegeanalyse des Kreises Siegen-Wittgenstein 
© Land NRW / Kreis Siegen-Wittgenstein, Datenlizenz Deutschland - Zero (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 

 

 

3.2 Regionalplanung 

Die Regionalplanung ist die unterste Planungsstufe der Raumordnung in 
Nordrhein-Westfalen. Sie ist die Planung für das Gebiet der Regierungsbezirke (§ 
2 Abs. 2 LPlG) Das wichtigste Instrument ist der Regionalplan. Dieser legt auf der 
Grundlage des Landesentwicklungsprogramms und des 
Landesentwicklungsplanes die regionalen Ziele der Raumordnung für alle 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Plangebiet fest (§ 19 Abs. 1 
LPlG). 

Der Regionalplan Arnsberg, Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, 
Kreis Siegen-Wittgenstein vom 28.03.2025 stellt den Bereich des Plangebiets als 
Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich (AFAB) dar, überlagernd mit einem 
Bereich zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE). 
Östlich tangiert es einen Bereich für den Schutz der Natur (BSN). 
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Ausschnitt Regionalplan NRW, Regierungsbezirk Arnsberg, Teilbereich Oberbereich Siegen (unmaßstäblich) 

Die Bezirksregierung Arnsberg hat zur Anpassung der Planungsabsicht an die 
Ziele der Raumordnung gem. § 34 Abs. 1 Landesplanungsgesetz NRW (LPlG 
NRW) mit Schreiben vom 07.08.2025 folgende Stellungnahme abgegeben: 

„Das Plangebiet ist im Regionalplan Arnsberg - Teilplan MK-OE-SI – als 
Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich (AFAB), überlagernd mit einem Bereich 
zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE) festgelegt 
Östlich tangiert es einen Bereich für den Schutz der Natur (BSN). 

Es sind die textlichen Ziele 2-3, 6.1-1 und 7.2-1 des Landesentwicklungsplanes 
NRW (LEP) sowie die Ziele 3.1-1, 4.1-1, 5.4-1 und 5.4-5 des o.g. Regionalplanes 
einschlägig.“ 

Ziel 3.1-1 des Regionalplanes bezieht sich auf die Vielfalt der Kulturlandschaften. 
Diese sind im besiedelten und unbesiedelten Raum zu erhalten und im 
Zusammenhang mit anderen räumlichen Nutzungen und raumbedeutsamen 
Maßnahmen zu gestalten. 

Ziel 4.1-1 zielt auf eine bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung ab. 
Siedlungsflächen, die nicht benötigt werden, sollen dem Freiraum zugeführt 
werden. Durch die Bauleitplanung zu sichernde Entwicklungsflächen sind am 
nachweisbaren aktuellen Handlungsbedarf zu bemessen. 

Ziel 5.4-1 soll die räumliche Sicherung von Bereichen für den Schutz der Natur 
abbilden. Dem Arten- und Biotopschutz ist in den Bereichen für den Schutz der 
Natur der Vorrang vor beeinträchtigenden raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen einzuräumen. Dies schließt auch raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen ein, die in der Umgebung von BSN stattfinden und sich 
beeinträchtigend auf die wesentlichen Teile des jeweiligen BSN auswirken können. 
Um dem Ziel gerecht zu werden, wird eine Landschaftsarchitektin mit der 
Erstellung der umweltrechtlichen Maßnahmen betraut, die in einem Umweltbericht 
niedergeschrieben werden. 

Im Zusammenhang damit steht Ziel 5.4-5, das die Umsetzung der Bereiche für den 
Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung verfolgt. 

„Es bestehen auf der Basis des aus den vorgelegten Unterlagen ersichtlichen 
Planungsstandes keine raumordnungsrechtlichen Bedenken gemäß § 34 LPlG. 
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[…] Für Flächen innerhalb des Plangebiets besteht eine potenzielle 
Überflutungsgefahr durch seltene und extreme Hochwasser- und 
Starkregenereignisse entsprechend der Starkregengefahrenhinweiskarte NRW.“ 

Des Weiteren ist dem Schreiben eine Anlage mit planungsrechtlichen Hinweisen 
der höheren Verwaltungsbehörde (Dezernat 35 der Bez.-Reg. Arnsberg) für das 
weitere Genehmigungsverfahren nach § 6 BauGB beigefügt: 

„Zum derzeitigen Verfahrensstand und auf der Grundlage der vorliegenden 
Unterlagen bestehen gegen die o.g. FNP-Änderung folgende Bedenken: 

Die Erweiterung der bestehenden MD-Fläche zielt auf eine Konsolidierung und 
zukunftssichere Entwicklung eines ansässigen landwirtschaftlichen Betriebes ab. 
Das Plangebiet grenzt an ein Landschaftsschutzgebiet und ein Naturschutzgebiet 
und befindet sich am Rande des FFH-Gebietes DE-5015-301, Rothaarkamm und 
Wiesentaler. 

Zunächst ist in einer FFH-Vorprüfung grundsätzlich zu klären, ob es prinzipiell zu 
erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes kommen kann. Sind 
erhebliche Beeinträchtigungen nachweislich nicht auszuschließen, so ist eine 
vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich. 

[…] Das Plangebiet der 16. Änderung des FNP grenzt an ein 
Landschaftsschutzgebiet, ein Naturschutzgebiet und ein FFH-Gebiet. Der 
Planausschnitt zur o.g. FNP-Änderung deckt die Randbereiche der Schutzgebiete 
ab, eine nachrichtliche Übernahme erfolgt jedoch nicht. Eine entsprechende  
Ergänzung als nachrichtliche Übernahme gem. § 5 Abs. 4 BauGB ist in der 
zeichnerischen Darstellung des FNP sowie in der Legende erforderlich.“ 

Die Hinweise werden von einer Landschaftsarchitektin untersucht und die 
Ergebnisse in einem Umweltbericht niedergeschrieben. Die geforderte FFH-
Vorprüfung wurde erstellt und ist der Begründung als gesondertes Dokument 
angehangen. Eine weiterführende FFH-Verträglichkeitsprüfung gem. § 34 
BNatSchG ist nach der Vorprüfung nicht erforderlich. 

 

 

3.3 Flächennutzungsplan 

Bebauungspläne sind gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 
(FNP) zu entwickeln. Die Stadt Bad Laasphe verfügt seit dem Jahr 2004 über einen 
rechtsgültigen Flächennutzungsplan. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 
62 „Glashütter Straße“ stellt der Flächennutzungsplan zum einen Wohnbauflächen 
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO und Dorfgebiet gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO auf 
der westlichen Seite der Glashütter Straße dar, zum anderen zeigt dieser auf der 
östlichen Seite Flächen für die Landwirtschaft gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB. Die 
im Bebauungsplan beabsichtige Art der baulichen Nutzung „Dorfgebiet“ ist damit 
nicht gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Um dem 
Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB Genüge zu tun, muss der 
Flächennutzungsplan geändert werden. Im vorliegenden Fall wird der FNP gem. § 
8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
geändert. 
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Ausschnitt aus dem gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Bad Laasphe, 2004 

 

 
Überarbeiteter Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Bad Laasphe, 2024 

 

 

3.4 Aufstellungsverfahren 
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Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan im zweistufigen Verfahren nach den 
§§ 2 bis 4a BauGB aufgestellt und durchgeführt. Der Beschluss zur Aufstellung 
des Bebauungsplans Nr. 62 „Glashütter Straße“ wurde vom Rat der Stadt Bad 
Laasphe am 04.11.2024 gefasst. Zudem wurde beschlossen, im Parallelverfahren 
den Flächennutzungsplan der Stadt Bad Laasphe anzupassen.  
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4. Ziele und Zwecke der Planung 

Zurzeit stellt sich die Fläche des Plangebiets des Bebauungsplans Nr. 62 
„Glashütter Straße“ der Stadt Bad Laasphe auf der westlichen Seite der Glashütter 
Straße als dörflich geprägtes Gebiet dar. Auch auf der östlichen Seite der 
Glashütter Straße befindet sich ein Bestandsgebäude, welches den östlichen 
Ausläufer der Ortslage Volkholz bildet. 

Die Planung hat das Ziel, dem Gebäude und den umliegenden, zugehörigen 
Flächen im Zuge der Bauleitplanung neue Möglichkeiten zur Nutzung und 
Erweiterung zu geben; die vorhandene Bebauung westlich der Glashütter Straße 
soll planungsrechtlich gesichert werden. Die Chance der bereits bestehenden 
Bebauung soll genutzt werden, um den vorhandenen Betrieb bedarfsgerecht zu 
erweitern und auszubauen. Die Inhalte der zukünftigen Nutzung sollen vielfältig 
sein: So soll ein Hofladen ausgebaut, ein Ausschank für die Sommermonate 
installiert werden sowie weitere Nutzungen - auch zu schulischen und 
anschaulichen Zwecken – in Betracht gezogen werden. 

Die Planung hat dabei die Aufgabe, den Übergang zwischen der dörflichen 
Siedlungsstruktur und dem umliegenden Landschaftsraum harmonisch zu 
gestalten und einen sinnvollen Abschuss des östlichen Ortsrandes zu schaffen. 

Demzufolge bildet die Planung die neue Grenze zum Frei- und Naturraum. Um 
dem Genüge zu tun, wird der Abschluss der Planung durch Pflanz- und 
Erhaltungsgebote am östlichen und südlichen Rand des Bebauungsplans 
hergestellt. 

In die Substanz der bestehenden Bebauung auf der östlichen Seite der Glashütter 
Straße wird nicht eingegriffen. Eine neue Erschließung ist nicht notwendig, da die 
bereits bestehende Erschließung mittig des Plangebiets als ausreichend bewertet 
werden kann.  
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5. Inhalt der Planung 

Aufgabe des Bebauungsplans ist es, eine städtebauliche Ordnung gem. § 1 Abs. 
3 u. 5 BauGB zu gewährleisten. Da das Planungsgebiet im planungsrechtlichen 
Außenbereich liegt, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans im Sinne der 
städtebaulichen Ordnung und gestalterischen Einflussnahme erforderlich. Ziel des 
Bebauungsplans ist, durch die Festsetzung eines Dorfgebiets gem. § 5 BauNVO 
die dörfliche Struktur planungsrechtlich zu erweitern, zu sichern und zu einem 
vernünftigen Abschluss zu bringen. Das Dorfgebiet (MD) entspricht dem Charakter 
der Ortslage Volkholz und ergänzt damit harmonisch die bestehende Bebauung 
der näheren Umgebung des Plangebiets. Das Dorfgebiet wird bewusst gewählt, 
um die bisherigen Nutzungen der Ortslage sinnvoll erweitern zu können. Da in dem 
Planungsgebiet die Bestandsbauten aus Wirtschaftsstellen land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe und zugehöriger Wohnungen bestehen und 
zukünftige Nutzungen und Entwicklungen in dieselbe Richtung gelenkt werden 
sollen, ist das Dorfgebiet die logische Wahl. Da die zukünftige Nutzung abgesehen 
von der dörflichen Struktur keine Einschränkungen unterliegen soll, ist der 
vollständige Festsetzungskatalog gem. § 5 BauNVO abgesehen von Tankstellen 
zugelassen. 

Weiter gibt der Bebauungsplan eine überbaubare Grundstücksfläche an. Dadurch 
wird gesichert, dass die bestehende Bebauung westlich der Glashütter Straße in 
seiner Ausprägung erhalten bleiben kann und nur ein geringer Zuwachs möglich 
ist und hauptsächlich der östliche Teil des Plangebiets neue Möglichkeiten bietet. 
Zudem wird dadurch ein gewisser Abstand zum Bestandsgehölz östlich und 
südlich des Plangebiets beibehalten, welches einen Übergang zum angrenzenden 
Freiraum bildet. Ergänzend wird der Bereich der Planung mit einen 5 m breiten 
Grünsaum versehen, um diesen Übergang zwischen Dorfgebiet und Freiraum zu 
stärken. 

 
Planzeichnung Bebauungsplan Nr. 62 „Glashütter Straße“; unmaßstäblich 
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5.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung wird als Dorfgebiet (MD) gem. § 5 BauNVO 
festgesetzt. Unter Anwendung des § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO wird der 
Festsetzungskatalog des § 8 BauNVO wie folgt verändert: Die unter § 5 Abs. 2 Nr. 
9 BauNVO zulässige Nutzung wird aus der Zulässigkeit herausgenommen. Diese 
Regelung ist dahingehend sinnvoll, da es sich bei der ausgeschlossenen Anlage 
um eine Tankstelle handelt, die sich in die hier vorliegende Struktur weder 
harmonisch einpasst noch gewünscht ist. Dadurch entsteht folgender 
Festsetzungskatalog: 

(1) Dorfgebiete dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht 
wesentlich störenden Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner 
des Gebiets dienenden Handwerksbetrieben. Auf die Belange der land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten 
ist vorrangig Rücksicht zu nehmen. 

(2) Zulässig sind 
1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher betriebe und die 

dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude, 
2. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden 

Nutzgärten und landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 
3. Sonstige Wohngebäude 
4. Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und 

forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, 
5. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes, 
6. Sonstige Gewerbebetriebe, 
7. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
8. Gartenbaubetriebe. 

(3) Nicht zulässig sind 
1. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO, 
2. Tankstellen. 

Ein Allgemeines Wohngebiet (WA), welches der Darstellung des 
Flächennutzungsplans teilweise entsprechen würde, wird nicht in Betracht 
gezogen, da der Charakter des Plangebiets dem aufgrund der land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebsstrukturen nicht entspricht. Demzufolge ist der 
Flächennutzungsplan im Zuge der Planaufstellung anzupassen. 

 

 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Anzahl der maximal zulässigen 
Vollgeschosse, die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ) und 
der Firsthöhe/Oberkante der baulichen Anlagen in Metern geregelt. Maßgeblich 
dafür ist die Höhe über dem bestehenden Gelände. 

 

5.2.1 Anzahl der maximal zulässigen Vollgeschosse 

Eine Komponente zur Festlegung des Maßes der baulichen Nutzung stellt 
die maximal zulässige Anzahl der Vollgeschosse dar. Die gewählten Werte 
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orientieren sich an den im Plangebiet befindlichen Bestandsbauten. In den 
beiden südlichen im Plangebiet vorliegenden Festsetzungsbereichen MD2 
und MD3 wird das Höchstmaß der zulässigen Vollgeschosse auf 2 
Vollgeschosse festgesetzt. Das nördliche Baufeld MD1 sowie der östliche 
Festsetzungsbereich MD4 erhalten als Höchstmaß der zulässigen 
Vollgeschosse 1 Vollgeschoss festgesetzt. Damit ist gewährleistet, dass 
das Plangebiet sich in Bezug auf die Höhenentwicklung der Gebäude nicht 
von der Bebauung in der übrigen Dorfsiedlung abhebt. 

 

5.2.2 Grundflächenzahl 
Als Grundlage des Maßes der baulichen Nutzung wird eine 
Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO festgesetzt. Ausgehend von 
dem vorliegenden Bestand werden in den verschiedenen Baugebieten 
jeweils folgende Werte der Grundflächenzahl festgesetzt: 

 MD1 = 0,4 
 MD2 = 0,5 
 MD3 = 0,4 
 MD4 = 0,3 

Das Höchstmaß der baulichen Nutzung in einem Dorfgebiet beträgt gem. § 
17 BauNVO einen Wert der Grundflächenzahl von 0,6. Damit ist der Wert 
in sämtlichen Festsetzungsgebieten des Bebauungsplans niedriger. Wie 
eben dargestellt, fußen die Festsetzungen auf den bestehenden Anlagen. 
Durch die niedrigeren Werte wird die Ortslage Volkholz ebenso harmonisch 
abgerundet und das Plangebiet bildet einen angemessenen Übergang zum 
angrenzenden Freiraum. 

Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die Fläche des 
Baugrundstücks maßgebend, die im Bauland und hinter der im 
Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt. 

In Bezug auf die in § 19 Abs.4 BauNVO genannten Anlagen trifft der 
Bebauungsplan keine weiteren Regelungen, so dass folgendes gilt: 

Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche sind die Grundflächen von 

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
2. Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO 
3. bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 

Baugrundstück lediglich unterbaut wird, 

mitzurechnen. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen 
dieser Anlagen um bis zu 50% überschritten werden. Dies bedeutet, dass 
diese die festgesetzte Grundflächenzahl maximal bis zu einer GRZ von  

 0,60 im MD1 
 0,75 im MD2 
 0,60 im MD3 
 0,45 im MD4 

überschreiten darf. 

 

5.2.3 Geschossflächenzahl 
Weiter wird in den Gebieten MD2 und MD3 eine Geschossflächenzahl 
festgesetzt von 
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 1,0 im MD2 
 0,8 im MD3 

gem. § 20 BauNVO festgesetzt. 

Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen 
Vollgeschossen zu ermitteln. Nach § 20 BauNVO gelten Geschosse als 
Vollgeschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse 
sind oder auf ihre Zahl angerechnet werden. 

Vollgeschosse gem. der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
sind oberirdische Geschosse, die eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m 
haben. Ein Geschoss ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es die eben 
genannte Höhe über mehr als drei Viertel der Grundfläche des darunter 
liegenden Geschosses hat. 

 

5.2.4 Firsthöhe/Oberkante 
In den Festsetzungsgebieten MD1 und MD3 wird im Bebauungsplan eine 
maximale Höhe baulicher Anlagen in Metern festgesetzt. Maßgeblich ist die 
Höhe über dem bestehenden Gelände. Die maximale Firsthöhe/Oberkante 
baulicher Anlagen wird im MD1-Gebiet auf 8,00 m und im MD4-Gebiet auf 
4,50 m über dem bestehenden Gelände fixiert. 

 

5.2.5 Bauweise 
Im Bebauungsplan ist, soweit es erforderlich ist, die Bauweise als offene 
oder geschlossene Bauweise festzusetzen. Der Bebauungsplan Nr. 62 der 
Stadt Bad Laasphe setzt im gesamten Plangebiet eine offene Bauweise 
gem. § 22, Abs. 2 BauNVO fest. 

 

5.2.6 Baugrenzen, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
Im Plangebiet wird die überbaubare Grundstücksfläche im gesamten MD-
Gebiet durch Baugrenzen umgrenzt. Für eine Festsetzung von Baulinien 
besteht in der offenen, dörflichen Struktur der Ortslage Volkholz kein 
Anlass, da durch die prägenden Bestandsbauten kein klar erkennbares 
städtebauliches Konzept und keine strenge gestalterische Idee erkennbar 
ist und im Vordergrund steht. Die Baufelder lassen zusätzliche zu den 
bestehenden Anlagen noch einen gewissen Entwicklungs- bzw. 
Platzierungsspielraum zu, welcher jedoch gerade westlich der Glashütter 
Straße durch die bereits vorhandene bebaute Fläche eingeschränkt ist. Um 
der dörflichen Struktur gerecht zu werden, wird ein großer Teil des MD-
Gebiets als überbaubare Grundstücksfläche zugelassen, um der 
zukünftigen Entwicklung nicht im Wege zu stehen. Ein Vortreten von 
Gebäudeteilen um höchstens 50 cm vor die Baugrenze kann zugelassen 
werden, wenn nachbarrechtliche Interessen nicht berührt werden. 

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen stellen vor allem einen 
Abstand zur Plangebietsgrenze und zur mittleren Erschließungsachse her. 
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen können Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach der Bauordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen in den Abstandsflächen zugelassen 
werden können, zulässig.  
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6. Erschließung 

6.1 Äußere Erschließung 

Durch das Plangebiet führt zentral die Glashütter Straße, welche ca. 50 m nördlich 
in der Volkholzer Straße (L719) mündet. Die Volkholzer Straße ist gleichzeitig die 
Ortsdurchfahrt durch die Ortslage Volkholz. Durch sie werden im weitesten Sinne 
über die Ortslagen Volkholz, Feudingen und Sassmannshausen die Stadt Bad 
Laasphe auf östlicher Seite mit der Stadt Netphen auf westlicher Seite über die 
Ortslagen Walpersdorf, Nenkersdorf und Grissenbach verbunden. Durch die Stadt 
Bad Laasphe führt die B62, die nördlich der Ortslage Volkholz über die Stadt 
Erndtebrück ebenfalls eine Schnellanbindung zur Stadt Netphen herstellt und eine 
überörtliche Verbindung Richtung der Stadt Siegen schafft. Dadurch ist eine 
Anbindung zur Autobahn A45 hergestellt, die weitere großräumliche 
Anbindungsoptionen bietet. 

 

6.2 Innere Erschließung 

Als Erschließungsstraße für das Plangebiet dient die das Plangebiet zentral 
durchquerende, in Nord-Süd-Ausrichtung gelegene Glashütter Straße. Von dieser 
bestehenden Straße werden östlich und westlich die Baugebiete angefahren und 
erschlossen. Weitere innere Erschließungsmöglichkeiten sind nicht notwendig. 

 

6.3 Ruhender Verkehr 

Der Stellplatzbedarf, der durch die Errichtung neuer und Umnutzung/Umbau 
bestehender Anlagen entsteht, muss ausschließlich auf der dem Betrieb 
zugeordneten Fläche untergebracht werden. Die Stadt Bad Laasphe verfügt über 
keine eigene Stellplatzsatzung, die eine Vorgabe zur Herstellung von Stellplätzen 
festsetzt. 

Insofern gilt die Vorschrift des § 48 der BauO NRW 2018 (Bauordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen), wonach die notwendigen Stellplätze sowie die 
notwendigen Abstellplätze für Fahrräder auf dem Baugrundstück oder in 
zumutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstück herzustellen sind. 

 

6.4 Fußgänger- und Radverkehr 

Durch die ländliche Lage ist das Plangebiet durchaus zugänglich für Fußgänger- 
und Radverkehr. Unmittelbar nördlich des Plangebiets grenzt ein 
forstwirtschaftlicher Weg an, der die umliegenden Wälder erschließt und dem 
Radverkehr gute Anbindungsmöglichkeiten bietet. Durch die umliegenden Wege, 
die durch den nicht motorisierten Verkehr befahrbar sind, werden die häufig 
auftretenden vorhandenen Siedlungen der näheren Umgebung miteinander 
verbunden. 

Da in dem dörflichen Gebiet der Planung nur teilweise Wohnungen vorhanden 
sind, ist es kein Problem die notwendigen Fahrradstellplätze auf den jeweiligen 
Grundstücken herzustellen, da genügend Platz vorhanden ist. 
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6.5 ÖPNV 

In Volkholz sind drei verschiedene Bushaltestellen vorhanden. Unmittelbar südlich 
des Plangebiets befindet sich die Bushaltestelle „Volkholz Kreuzung“, die sehr 
gering frequentiert ist und an umliegende Dörfer anbindet. Über die Bushaltestellen 
„Volkholz West“ und „Volkholz Ost“, welche ca. alle 2 Stunden frequentiert werden, 
wird die Ortslage Volkholz großräumig angebunden. Über diese Bushaltestellen 
führt die Schnellbuslinie SB5, welche die Stadt Bad Laasphe über die Ortslage 
Volkholz mit der Stadt Siegen verbindet. Dadurch ist eine großräumige 
Erschließung durch den öffentlichen Personennahverkehr gegeben.  
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7. Grünflächen 

Die Grünfläche innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist als 
private Grünfläche festgesetzt. Sie wird mit dem Symbol „A“ gekennzeichnet und 
erhält die Zweckbestimmung „Übergang zum FFH-Gebiet / Landschaftshecke“. 
Die Grünfestsetzungen beziehen sich auf Flächen die im Bestand bereits begrünt 
sind. Die private Grünfläche grenzt das MD-Gebiet im Osten von dem 
angrenzenden Freiraum ab und bildet einen Übergang zum umliegenden FFH-
Gebiet. 

Die Grünfläche ist zusätzlich mit der Signatur zur Umgrenzung von Flächen zum 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie mit 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern gekennzeichnet, um die Wahrung 
der Gegebenheiten der Bepflanzung zu gewährleisten. 

 

 

8. Artenschutz / Umweltbericht 

Nach § 2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bebauungsplan 
und unterliegt damit den gleichen Verfahrensschritten wie die Begründung an sich. 
Er dient als Grundlage für die durchzuführende Umweltprüfung. 

Um Doppelungen und damit eine unnötige Belastung des Verfahrens zu 
vermeiden, wurden die für die Erstellung der Eingriffsregelung nach §1a Abs. 3 
BauGB in Verbindung mit §18 Abs. 1 BNatSchG notwendigen zusätzlichen Inhalte, 
die als Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß §1a Abs. 3 
und §1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung 
nach §1 Abs. 7 BauGB einzustellen sind, in den Umweltbericht integriert. Die 
vorliegenden Unterlagen werden daher als Umweltbericht mit integriertem 
Landschaftspflegerischem Fachbeitrag bezeichnet. Darüber hinaus werden die für 
die Umsetzung der Planung erforderlichen naturschutzfachlichen Prüfungen in 
dieses Dokument integriert. 

Der Umweltbericht mit landschaftspflegerischen Fachbeitrag und Fachbeitrag 
Artenschutz ist der Begründung als gesondertes Dokument als Anlage beigefügt. 

Kompensationsbedarf 
Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs hat stattgefunden und ist im 
Umweltbericht beschrieben. Unter Kapitel 11 der Begründung wird der 
Kompensationsbedarf genauer dargestellt und erläutert. 

Naturschutzfachliche Maßnahmen zur Minimierung und zum Ausgleich 
Die Eingrünung des östlichen Teilbereiches des Plangebietes soll nach Süden 
durch lebensraumtypische, heimische Sträucher (Liste siehe Anhang) ergänzt 
werden. Die Großgehölze (Lärchen, Birken, Fichte, Kiefer) nach Osten sollen 
erhalten werden. 

Die Fläche ist im Bebauungsplan als Fläche für Maßnahmen und Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20,25 und Abs. 6 
BauGB festgesetzt, Kategorie: Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie mit Bindungen für 
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Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen. 

Weitere Maßnahmen auf der Fläche des Plangebietes sind in Bearbeitung. 

Nachweise zur Kompensation werden noch ergänzt. 

Liste der lebensraumtypischen Straucharten 

Botanischer Name Deutscher Name 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel  

Coryllus avellana Haselnuss  

Crataegus monogyna Weißdorn  

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen  

Frangula alnus Faulbaum  

Ligustrum vulgare Liguster  

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche  

Rosa canina Hunds-Rose  

 

Starkregengefahrenhinweiskarte für NRW des BKG: Seltener Starkregen (Wiederkehrintervall 100 Jahre) 
© Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW 
 



Bebauungsplan Nr. 62 
„Glashütter Straße“ der Stadt Bad Laasphe 

 
22 

 
Starkregengefahrenhinweiskarte für NRW des BKG: Extremer Starkregen (90 mm/h) 
© Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW 

 

 
Fließwegeanalyse des Kreises Siegen-Wittgenstein 
© Land NRW / Kreis Siegen-Wittgenstein, Datenlizenz Deutschland - Zero (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 
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9. Ver- und Entsorgung 

9.1 Elektrizität 

Die Stromversorgung des Plangebiets obliegt der …………………………; der 
Versorgungsträger stellt die Stromversorgung des Plangebiet bedarfsgerecht 
sicher. 

Es ist davon auszugehen, dass im Zuge der frühzeitigen Beteiligung Leitungspläne 
bestehender Leitungen eingebracht werden. 

 

9.2 Trinkwasserversorgung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 62 „Glashütter Straße“ der Stadt 
Bad Laasphe unterliegt keinen Einschränkungen durch festgelegte 
Trinkwasserschutzgebiete bzw. –vorbehaltsgebiete. Dementsprechend sind keine 
speziellen Festlegungen zur Abwasserableitungen einzuhalten. 

Der Wasserverband Siegen-Wittgenstein (WVS) übernimmt die kommunale 
Aufgabe der Trinkwasserversorgung für die Stadt Bad Laasphe und weiteren 
Verbandsmitgliedern. 

Das Plangebiet liegt im entsprechenden Verbandsgebiet. 

 

9.3 Schmutzwasserentsorgung 

Die Schmutzwasserentsorgung der Stadt Bad Laasphe übernimmt der 
Abwasserverband Perfgebiet-Bad Laasphe. Die Entsorgung erfolgt über das 
Kanalnetz des Verbandes. 

Es ist davon auszugehen, dass nach der frühzeitigen Beteiligung detailliertere 
Informationen vorliegen. 

 

9.4 Niederschlagswasser 

Nach § 44 Abs. 1 des LWG (Landeswassergesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen) ist Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 
1966 erstmal bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen 
werden, nach Maßgabe des § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes zu 
beseitigen. Niederschlagswasser, das aufgrund einer nach bisherigem Recht 
zugelassenen Kanalisationsnetzplanung gemischt mit Schmutzwasser einer 
öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage zugeführt wird oder werden soll, ist von 
der Verpflichtung nach Satz 1 ausgenommen, wenn der technische oder 
wirtschaftliche Aufwand unverhältnismäßig ist. 

Im vorliegenden Plangebiet befinden sich bestehende bauliche Anlagen, die 
bereits Niederschlagswasser versickern lassen und welche demnach keine neuen 
Versickerungsmaßgaben mehr erhalten sollen. Relevant für die 
Niederschlagswasserbeseitigung sind die noch nicht geplanten neuen baulichen 
Anlagen bzw. die zukünftige Versiegelung der Fläche, welche einen 
Versickerungsnachweis liefern muss. 
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9.5 Telekommunikation 

Die Deutsche Telekom wird – falls nötig – durch den Ausbau vorhandener TK-
Linien in der Ortslage Volkholz die Versorgung des Plangebiets mit 
Telekommunikationseinrichtungen sicherstellen. Die Leitungserschließung der 
noch ungeplanten Anlagen erfolgt über einen Anschluss an die bestehenden 
Leitungen untergründig der zentralen Durchfahrt des Plangebiets. 

Es ist davon auszugehen, dass im Zuge der frühzeitigen Beteiligung Leitungspläne 
bestehender Leitungen eingebracht werden. 

 

9.6 Abfälle 

Abfälle werden auf konventioneller Weise beseitigt und verwertet. Ein Anschluss 
an das kommunale Entsorgungssystem ist vorhanden. Die im Bereich des 
Plangebiets während der Bauphase anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß zu 
entsorgen. 

 

9.7 Altlasten 

Alle Baumaßnahmen werden so vorbereitet und durchgeführt, dass sowohl von 
den Baustellen als auch von den fertigen Objekten eine vollständige, geordnete 
Abfallentsorgung erfolgen wird. Bei Baudurchführungen wird darauf geachtet, dass 
anfallender Bauaushub nach den technischen Regeln der Mitteilungen der 
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) geordnet auf dem Gelände gelagert 
wird. Bei einem spezifischen Verdacht von kontaminierten oder belasteten Böden 
werden diese Abfälle getrennt erfasst und das Umweltamt informiert. 

 

9.8 Löschwasser 

Für die geplante Erweiterung der landwirtschaftlichen Betriebsstätte mit 
Gastronomieangebot und Wohnbebauung in einem Dorfgebiet (MD) mit einer 
zulässigen Geschossflächenzahl von 0,8 bis 1,0 (Spalte 0,7 bis 1,2) und bis zu 
zwei zulässigen Vollgeschossen ist nach dem DVGW Arbeitsblatt W 405 ein 
Löschwasserbedarf von mindestens 96 m³/h über 2 Stunden im Umkreis von 300 
m zugrunde zu legen. Dieser sollte aus dem Hydrantennetz der Stadt Bad Laasphe 
bereitgestellt werden.  

Nach der Fachempfehlung „Löschwasserversorgung aus Hydranten in öffentlichen 
Verkehrsflächen“ der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren 
(AGBF), des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) in Abstimmung mit dem 
DVGW soll der nächstgelegene Hydrant nicht weiter als 75 m Lauflinie vom 
Zugang des Grundstücks entfernt sein. Entnahmestellen mit einer Mindestleistung 
von 24 m³/h sind vertretbar, wenn die gesamte für den Grundschutz erforderliche 
Löschwassermenge aus maximal 2 Entnahmestellen im Umkreis von 300 m 
entnommen werden kann.  

Ein Unterflurhydrant liegt im Straßenraum der Glashütter Straße am südlichen 
Rand des Plangebietes. Die Stadt Bad Laasphe kann nicht gesamten Umfang der 
erforderlichen Löschwassermenge über den Hydranten bereitstellen. Das über 
Leitungsnetz bereitstellbare Volumen umfasst 48m³/h. In direkter Nähe zum 
Plangebiet verläuft am nördlichen Rand die Lahn. Über diesen natürlichen 
Flusslauf kann mittels Tauchpumpen das erforderliche Differenzvolumen 
bereitgestellt werden.   



Bebauungsplan Nr. 62 
„Glashütter Straße“ der Stadt Bad Laasphe 

 
25 

10. Auswirkungen der Planung 

10.1 Auswirkungen auf vorhandene Nutzungen 

Das Plangebiet beinhaltet bereits bestehende bauliche Anlagen, die vor allem auf 
westlicher Seite der Glashütter Straße bau- und planungsrechtlich gesichert 
werden sollen und dementsprechend in ihrer Nutzung nicht eingeschränkt werden 
sollen. Die dort angesiedelten Wohnhäuser mit jeweils zugeordneten land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzungen sind mittlerweile in ihrer Entwicklung derart 
eingeschränkt, dass das Plangebiet insofern hauptsächlich zur Erweiterung der 
bestehenden Anlagen zu nutzen ist. Auf östlicher Seite der Glashütter Straße 
befinden sich ebenfalls Bestandsbauten, die jedoch einen weitaus geringeren 
Anteil der Fläche darstellen und somit Erweiterungsmöglichkeiten bieten. 
Dementsprechend ist die Entwicklung der Ausweitung der nutzbaren Fläche 
durchaus positiv zu betrachten, da die Auswirkungen der Planung einen positiven 
Beitrag zur Ortsentwicklung darstellen und zudem einen sauberen Abschluss zum 
anschließenden FFH-Gebiet ausbilden. Negative Auswirkungen zeichnen sich in 
keiner Weise ab. 

 

10.2 Auswirkungen auf Verkehr und technische Infrastruktur 

Aufgrund der großen Bestandsanteile im vorliegenden Plangebiet und des als 
recht gering zu Erwartenden neuen Verkehrsaufkommens ist die Verkehrssituation 
als kaum verändert zu betrachten. Das neu entstehende Verkehrsaufkommen fällt 
in Bezug auf das örtliche oder regionale Verkehrsaufkommen kaum ins Gewicht 
und kann gegebenenfalls über den unmittelbaren Anschluss an die nördlich 
gelegene Ortsdurchfahrt leicht abfließen. 

 

10.3 Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 

Die geplanten Nutzungen, die dem Bebauungsplan zugrunde liegen, sehen vor 
allem eine geringe weitere Ausnutzung der vorhandenen Flächen vor. Die gesamte 
zukünftige Entwicklung ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht 
vorherzusehen, dennoch ist keine großflächige Bebauung zu erwarten. Das Art 
und Maß der baulichen Nutzung lässt eine Ergänzung der vorherrschenden 
Struktur der Bebauung zu, die das vorliegende Ort- und Landschaftsbild kaum 
verändert sondern in sinnvoller Weise ergänzt. 

Es sind keine erheblichen Umweltauswirkungen der Planung auf das 
Landschaftsbild zu erwarten, da die geplanten Bauhöhen wie die bereits 
bestehenden Gebäudehöhen festgesetzt sind. 

Eine mögliche Begrünung der Hofschänke zur Straße hin (also im Westen) durch 
z.B. naturnahe Einzelgehölze oder Hecken-Teilstücke wäre wünschenswert. 

 

10.4 Auswirkungen auf Natur und Umwelt 

Hintergrund dieser naturschutzfachlichen Betrachtung: 
https://bk.naturschutzinformationen.nrw.de/bk/de/karten/bk 

Das Planungsgebiet grenzt an diversen umweltrelevanten Gebieten an und liegt 
zum Teil bereits in der Fläche dieser Gebiete. Der südliche und östliche Rand des 
Plangebiets liegt innerhalb der Umgrenzung des Biotopkatasters BK-SI-00018. Es 
handelt sich um den Abschnitt des Lahntales zwischen Heide im Norden und 
Heiligenborn im Süden. Die Talaue wird als Grünland genutzt oder ist 

https://bk.naturschutzinformationen.nrw.de/bk/de/karten/bk
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brachgefallen, das Gewässer wird stellenweise von Gehölzen, meist jedoch von 
Krautsäumen begleitet. Insbesondere bei Volkholz sind in einer Brachfläche 
Übergänge zu Schnabelseggenriedern und Niedermoor vorhanden. Das 
Schutzziel besteht in der Erhaltung eines Komplexes aus Feuchtgrünländern, 
naturnahen Bachläufen, artenreichen Bergwiesen und naturnahen 
Buchenwäldern. 

 
Ausschnitt des Biotopkatasters BK-SI-00018 

Das Plangebiet befindet sich zum großen Teil im Biotopverbund VB-A-5015-004. 
Dieser hat eine herausragende Bedeutung. Es handelt sich um das „Lahntal“ – den 
Talraum der oberen Lahn. Das Gebiet stellt aufgrund seiner gesamten Ausprägung 
eines der Kerngebiete innerhalb der Lahn-Biotopachse dar. Das Schutzziel besteht 
in der Erhaltung der naturnahen Bachabschnitte und der Erhaltung der 
Grünlandstandorte insbesondere der feuchten und nassen Wiesen, Weiden und 
Brachen. Das Entwicklungsziel besteht in der Förderung extensiver 
Nutzungsformen des Grünlandes unter Berücksichtigung der kleinstandörtlich 
stark variierenden (Feuchtigkeits-) Verhältnisse zur Erhaltung eines Talraums mit 
besonderer Bedeutung für Arten- und Biotopschutz. 
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Ausschnitt des Biotopverbunds VB-A-5015-004 

Angrenzend an das Plangebiet findet sich süd-östlich der Biotoptyp (BT) BT-SI-
00537 gem. § 30 BNatSchG bzw. § 42 LNatSchG als gesetzlich geschütztes 
Biotop. 

 
Kartierung des Biotoptyps (BT) BT-SI-00537 

Das Plangebiet ist Teil des Landschaftsschutzgebiets LSG-5445-0001 (LSG Bad 
Laasphe) 

 
Ausschnitt des Landschaftsschutzgebiets LSG-5445-0001 

Das Plangebiet liegt zum kleinen Teil im Naturschutzgebiet (NSG) Oberes Lahntal 
und Laaspher Rothaarkamm (SI-100). Die Festsetzung des NSG erfolgt zur 
Erhaltung und Wiederherstellung der typischen Arten, Lebensgemeinschaften und 
Lebensräume eines großen, zusammenhängenden Waldgebietes mit bewaldeten 
und unbewaldeten Bachtalauen und eines überwiegend als Grünland genutzten 
Mittelgebirgstales, insbesondere von Feuchtwiesen und -weiden sowie 
Nasswiesen verschiedener Form, Quellbereichen und naturnahen 
Fließgewässerabschnitten einschließlich der typischen Tier- und Pflanzenarten 
sowie Lebensgemeinschaften der Buchen- und Laubmischwälder, Magerwiesen 
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und -weiden, des Nass- und Feuchtgrünlandes und der Fließgewässer. Zudem 
erfolgt die Festsetzung zur Erhaltung und Wiederherstellung der FFH-
Lebensräume sowie diverser Arten (Großes Mausohr, Zwergfledermaus, Braunes 
Langohr, Fransen-Fledermaus, Schwarzstorch, Schwarzspecht, Grauspecht, 
Raufußkauz, Rotmilan, Neuntöter, Braunkehlchen, Bekassine, Raubwürger, 
Wiesenpieper, Wachtelkönig, Eisvogel, Groppe, Bachneunauge und 
Schwarzblauem Ameisenbläuling) von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH-
Richtlinie der EU-Vogelschutzrichtlinie. 

Dieser Schutzzweck entspricht auch den Schutzzielen für das FFH-Gebiet 
"Rothaarkamm und Wiesentäler" mit der Kennziffer DE-5015-301. 

Außerdem soll der Erhalt und die Entwicklung der besonderen landschaftlichen 
Eigenart, Vielfalt und Schönheit des Landschaftskomplexes erreicht werden. 

 
Ausschnitt des Naturschutzgebiets (NSG) Oberes Lahntal und Laaspher Rothaarkamm (SI-100) 

Das Plangebiet befindet sich am Rande des FFH-Gebiets DE-5015-301 mit der 
Bezeichnung Rothaarkamm und Wiesentäler. Bei dem Gebiet handelt es sich um 
ein ausgedehntes Waldgebiet des südlichen Rothaarkammes mit den Quellen, 
Quellzuflüssen und Oberläufen der Eder, Lahn, Sieg und Benfe. 

Das Gebiet stellt ein Kerngebiet der bodensauren Buchenwälder im 
Rothaargebirge dar. Die Flüsse Sieg, Lahn, Eder und Benfe stellen mit ihren 
Quellgebieten, Moor- und Auenwäldern, Übergangsmooren, Pfeifengraswiesen, 
Borstgrasrasen überregional bedeutsame Fließgewässersysteme dar. Sie bieten 
einer großen Anzahl gefährdeter, seltener und nach FFH- und 
Vogelschutzrichtlinie bedeutender Arten Lebensraum. Das Gebiet ist in seiner 
Ausdehnung, Geschlossenheit und in seinem Erhaltungszustand herausragend. 

Das Entwicklungsziel besteht darin, das Gebiet zu einem buchenwalddominierten, 
naturnahen Waldgebiet zu entwickeln. Die Fließgewässersysteme sollten 
naturnah erhalten bzw. durch naturnahe Gestaltung optimiert werden. Die 
Übergangsmoore, Moorwälder, Schlucht- und Auenwälder sollten weitestgehend 
der natürlichen Sukzession überlassen bleiben. Die Grünlandflächen sind durch 
extensive Nutzung zu erhalten bzw. durch Extensivierung zu optimieren. 

 Biotopkomplex: Laubwald 39 % 
 Kunstforsten (z.B. Pappelbestände 
 oder exotische Gehölze) 36 % 
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 Feuchtes und mesophiles Grünland 22 % 
 Binnengewässer (stehend und fliessend) 1 % 
 Trockenrasen, Steppen 1 % 
 Moore, Sümpfe, Uferbewuchs 1 % 

Schutzgrund: Das Waldgebiet mit bodensauren Buchenwäldern, Quellgebiet der 
Lahn, Sieg, Benfe, Eder mit Moorbirkenwäldern, Übergangsmooren, naturnahen 
Bachläufen m. Krautsäumen, Auenwäldern, artenreichen Wiesen, Borstgrasrasen, 
Pfeifengraswiesen. 

Verletzlichkeit: Hoher Fichtenforstanteil, teilweise Begradigung der Bäche, Gefahr 
der Nutzungsaufgabe oder der Nutzungsintensivierung des Grünlandes. 

Das Gebiet befindet sich in einer Höhe über NN von 500 bis 650 m. 

 
Ausschnitt des FFH-Gebiets DE-5015-301 

Die Planung berührt in einigen Punkten zumindest teilweise Abgrenzungen von 
naturschutz- und umweltrelevanten Belangen. Im Zuge von 
Ausgleichsmaßnahmen, Ausnahmegenehmigungen und Berücksichtigung 
sonstiger naturschutzfachlicher Belange ist die hier vorgestellte Planung dennoch 
möglich und umsetzbar. 

Das Fazit der FFH-Vorprüfung vom 04.09.2025 besagt: 

„Der Bebauungsplan Nr. 62 „Glashütter Straße“ der Stadt Bad Laasphe in Volkholz 
grenzt im Osten direkt an das FFH-Gebiet DE 5015-301 „Rothaarkamm und 
Wiesentäler“ an. 

Aufgrund der Nähe des Vorhabenbereiches zu dem FFH-Gebiet wurde … eine 
Natura2000- Vorprüfung durchgeführt. Nach derzeitigem Kenntnisstand treten bei 
Umsetzung des geplanten Vorhabens keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Erhaltungsziele des FFH-Gebiets DE 5015-301 „Rothaarkamm und Wiesentäler“ 
auf. 

Eine weiterführende FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß § 34 
Bundesnaturschutzgesetz ist demnach nicht erforderlich.“ 

Schutzgut Boden 
Im östlichen Bereich des Plangebietes hat bereits in den letzten 4 bis 5 Jahren 
eine Versiegelung des Bodens durch dem Bau des neuen Hofladens (Container), 
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der Überdachung von Nebengebäuden und der Flächenversiegelung durch Beton-
Pflaster stattgefunden. Die bisherige Funktion der nördlichen und östlichen 
Teilflächen mit der Baumreihe und unversiegeltem bzw. brachliegenden Flächen 
ist verlorengegangen. Die Leistungsfähigkeit als Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf auf den versiegelten bzw. bebauten Flächen besteht nicht mehr. 
Ebenso geht hiermit ein Funktionsverlust des Bodens hinsichtlich seiner 
Eigenschaft als Filter und Puffer einher. Im Bereich der noch bestehenden 
Baumreihe und der Fläche, die nur mit Hackschnitzeln überdeckt ist kann der 
Boden diese Funktionen nach wie vor erfüllen. 

Die Empfindlichkeit des Schutzgutes Boden wird als mittel eingestuft. Der Eingriff 
erzeugt teilweise (im Ostteil des Plangebietes) erhebliche Umweltauswirkungen. 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
Für zukünftige Baumaßnahmen gilt: 

• Keine Mischung der Bodenschichten bei der Abgrabung und dem 
Wiedereinbau (Durchwurzelbare Bodenschicht, Oberboden, Unterboden). 

• Zwischenlagerung der auszubauenden Schichten in entsprechender 
Reihenfolge 

Einhaltung von Vorschriften und DIN-Normen: 

Alle gesetzlichen Vorschriften im BBodSchG, der BBodSchV, des LBodSchG‘s 
und des BauGB und die einschlägigen Regeln der Technik zum Schutz des 
Bodens sind einzuhalten: 

• DIN 18300 „Erdarbeiten“, 
• DIN 18320 „Landschaftsbauarbeiten“, 
• DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Bodenarbeiten“, 
• DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ 

Schutz und Lagerung des Oberbodens 
Nach § 202 BauGB i.V. mit DIN 18915 ist der Oberboden (Mutterboden) im 
nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen. Der Oberboden 
ist vornehmlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung fachgerecht zu 
lagern und später wieder einzubauen. 

Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Boden 
Der Eingriff in das Schutzgut Boden erfordert eine Kompensation der 
Bodenfunktionen, da es sich beim vorhandenen Boden der Eingriffsfläche (Ostteil 
des Plangebietes) um einen schutzwürdigen Boden handelt. 

Die Ermittlung der Neuversiegelung bezieht sich auf den östlichen Teilbereich des 
Plangebietes, da im westlichen Teilbereich keine Neuversiegelung stattfinden 
wird. 

Die Flächenermittlung bezieht sich auf die Tabelle der Kompensationsberechnung 
Arten- und Biotope im Anhang 3 des Umweltberichts. 

Veriegelungsart Bestand 
(Fläche qm) 

Planung 
(Fläche qm) 

Neuversiegelung 

Gebäude 135 + 177 = 312 490 178 

Verkehrswege und Pflasterbelag 30 + 209 = 239 72 + 582 = 654 415 

Fläche des Eingriffs in den Boden 593 

 

Ausgleich Schutzgut Boden 
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Als Ausgleich für den Eingriff in den Boden wurde mit der Unteren Bodenbehörde 
des Kreises vereinbart pro qm Versiegelung einen Biotopwertpunkt anzusetzen. 
Dies ergibt beim vorliegenden Plangebiet ein Defizit von 593 Biotopwertpunkten. 

Fazit 
Auf das Schutzgut Boden verursachte der Eingriff negative Auswirkungen. Durch 
die Umsetzung von 593 Biotopwertpunkten gilt die Umwelteinwirkung auf das 
Schutzgut Boden als ausgeglichen. 

Schutzgut Klima und Luft 
Durch die Versiegelung der Fläche im östlichen Plangebiet erhitzt sich der Bereich 
in den Sommermonaten. Allerdings sind in der näheren Umgebung (Ufergehölze 
an der Lahn im Norden, bestehende Gehölzreihe im Osten) noch genügend 
Beschattungsmöglichkeiten vorhanden, die der Erhitzung entgegenwirken. 

Fazit 
Eine erhebliche Umweltauswirkung auf das Schutzgut Klima und Luft ist nicht 
gegeben. 

Schutzgut Gewässer, Wasserschutz 
In der Umgebung des Plangebiets befinden sich die Lahn, der Ahbach und der 
Osterbach. Das umliegende Überschwemmungsgebiet befindet sich ebenfalls 
außerhalb der Grenzen des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. 

Fazit 

Die Fließgewässer sowie das Überschwemmungsgebiet werden durch das 
Plangebiet nicht beeinträchtigt. 

Schutzgut Biotop- und Nutzungstypen 
Durch die bisherigen Maßnahmen wurden große Gehölze gefällt und Grünflächen 
versiegelt bzw. verändert. Da der östliche Teilbereich in der Lahnaue liegt, sind die 
abgängigen großen Gehölze hier (Lärchen und Fichten) nicht standorttypisch. Als 
Einbindung nach Norden in die Landschaft sind die Ufergehölzeder nördlich 
angrenzende Lahnaue weiterhin vorhanden. 

Der ehemalige verwilderte Ziergarten ist teilweise einer Pflasterfläche, bzw. einer 
Fläche mit Hackschnitzelbedeckung gewichen. 

Fazit 
Durch die bisher bereits erfolgten Umgestaltungs-Maßnahmen sind teilweise 
erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Arten und Biotope entstanden. 
Der Ausgleich des Verlustes wird im Kap. 6.2 „Ermittlung des 
Kompensationsbedarfes“ des Umweltberichts berechnet. Maßnahmen zum 
Ausgleich werden im Kap. 6.3 „Grünordnerische Maßnahmen“ des Umweltberichts 
zur Erhaltung des Bestandes der Großgehölze und der Ergänzung einer 
Eingrünung im Süden formuliert. 

Artenschutzrechtliche Vorprüfung 
Die Artenschutzprüfung gem. §§44 und 45 BNatSchG ist eine eigenständige 
Prüfung im Rahmen der naturschutzrechtlichen Zulassung eines Bauvorhabens. 
In der Artenschutzprüfung werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 i.V. m Abs. 5 BNatSchG (Neufassung von 09 / 2017) bezüglich 
der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle heimischen europäischen 
Vogelarten, Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben 
erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. 
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Nach §44 (1) BNatSchG gelten bei Eingriffen folgende Verbotstatbestände: 

• Verletzung und Tötung (Satz 1) 
Es ist verboten wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten 
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzten oder zu töten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören 

• Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Satz 2) 
Es ist verboten wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der 
europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-
, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 
erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert 

• Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Satz 3) 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören 

In der Tabelle im Anhang 2 zum Umweltbericht sind die planungsrelevanten Arten 
für das Gesamtgebiet gelistet. Das Vorhabengebiet liegt im Quadrant 4 des 
Messtischblattes 5015 (Erndtebrück). 

Vermeidungsmaßnahmen 

• Insektenfreundliche Beleuchtung: Die Beleuchtung des Plangebietes ist 
auf das notwendige Maß zu beschränken. Eine direkte Beleuchtung von 
Bäumen und Gehölzen ist zu vermeiden. Es sind nur voll abgeschirmte 
Leuchten einzusetzen, die das Licht ausschließlich nach unten abstrahlen. 
Es sind ausschließlich Leuchtmittel (z.B. LED´s) mit einer Farbtemperatur 
von max. 2.700 Kelvin  (warmweiße Lichtfarbe) zu verwenden. 

• Bei möglichem Umbau-, Abriss- oder Sanierungsmaßnahmen eines 
Altgebäudes / der ehemaligen Pension Böhm soll das Gebäude bzw. das 
Dach auf Vorhandensein von Fortpflanzungsstätten von Vögeln und 
Fledermäusen untersucht werden. 

Fazit 
Durch den Bebauungsplan soll vorwiegend eine Bestandssicherung bestehender 
Strukturen und Nutzungen durchgeführt werden. Wegen den im Plangebiet 
vorherrschenden anthropogenen Nutzungen ist von einer Anpassung der dort 
vorkommenden Fauna auszugehen. Die umgebenden naturschutzfachlich 
hochwertigen Bereiche bleiben erhalten. Es sind derzeit keine weiteren, 
großflächigen Eingriffe in die Natur vorgesehen, die die dort vorkommende Fauna 
beeinträchtigen würde. 

Bei Anwendung der oben angeführten Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
erheblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere zu erwarten. 

Im Rahmen der vorliegenden Planung werden daher keine weiteren faunistischen 
Untersuchungen für erforderlich gehalten. 

Biologische Vielfalt 
Der Begriff „biologische Vielfalt“ (Biodiversität) umfasst laut BUNDESAMT FÜR 
NATURSCHUTZ drei ineinandergreifende Ebenen der Vielfalt:  

• die Vielfalt an Ökosystemen oder Lebensräumen, 
• die Artenvielfalt – dazu zählen auch Mikroben und Pilze, die weder Pflanze 

noch Tier sind, 
• die Vielfalt an genetischen Informationen, die in den Arten enthalten sind. 



Bebauungsplan Nr. 62 
„Glashütter Straße“ der Stadt Bad Laasphe 

 
33 

Alle drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich auch 
gegenseitig. Der Lebensraum z.B. hängt von bestimmten Umweltbedingungen wie 
Boden-, Klima- und Wasserverhältnissen ab. Die genetischen Unterschiede 
innerhalb der Arten schließlich verbessern die Chancen der einzelnen Art, sich an 
veränderte Lebensbedingungen (z.B. durch den Klimawandel) anzupassen. 

Das internationale Übereinkommen über die biologische Vielfalt (sog. 
Biodiversitätskonvention), verfolgt drei Ziele:  

• den Erhalt der biologischen Vielfalt,  
• die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt und  
• den gerechten Vorteilsausgleich aus der Nutzung der biologischen Vielfalt. 

Fazit 
Das Plangebiet besitzt zwar - wie im vorangegangenen Kapitel aufgezeigt - eine 
mittlere bis hohe Bedeutung für die biologische Vielfalt. Allerdings sind durch den 
Eingriff keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

Schutzgut Mensch / Wohn- und Erholungsqualität 
Baubedingte Auswirkungen: Im Zuge von möglichen weiteren Bauarbeiten kann 
es zu zeitlich befristeten Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen kommen. 

Anlage- und betriebsbedingt Auswirkungen: Durch den Betrieb der „Hofschänke“ 
kann es an den Wochenenden zu erhöhten Lärmemissionen kommen, die aber 
durch die Ortsrandlage keine negativen Auswirkungen auf benachbarte Anwohner 
haben, zudem die westlich angrenzenden Gebäude der landwirtschaftliche Betrieb 
sowie die Wohngebäude der Familie des Antragstellers sind. Der Betrieb der 
Hofschänke findet außerdem nur an den Wochenenden in den Sommermonaten 
statt. Vielmehr stellt die Hofschänke durch die Bewirtungsmöglichkeit eine 
Bereicherung für Erholungssuchende dar. 

Da kein größeres Parkplatzangebot vorgehalten wird, kann es zu keinen 
erheblichen Lärmemissionen durch Verkehrslärm kommen. 

Fazit 
Maßnahmen zum Ausgleich sind nicht notwendig. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Kultur- und sonstige Sachgüter sind durch die Maßnahme voraussichtlich nicht 
betroffen. 

Sollten im Rahmen der Erdarbeiten unerwartet Hinweise auf Bodendenkmale 
auftreten, ist umgehend die dafür zuständige Behörde zu informieren. Funde und 
Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise 
bis zu einer Entscheidung zu schützen. 

Fazit 
Erhebliche Umweltauswirkung auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 

Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind gemäß BauGB §1 Abs. 6 Satz 
7 und UVPG §2 Abs. 1 Satz 5 Gegenstand der Umweltprüfung. 

Die zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich aufgrund von komplexen 
Wirkungszusammenhängen gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Diese 
Wechselwirkungen bestehen zwischen den Organismen untereinander, zu ihrer 
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Umwelt und deren Geoökofaktoren bzw. dem Menschen. Die Wirkung der Planung 
auf die betrachteten Schutzgüter wurde im Umweltbericht in seinem möglichen 
Rahmen abgeschätzt. In der Zusammenfassung ergaben sich für das Schutzgut 
Boden sowie das Schutzgut Arten und Biotope / Biologische Vielfalt erhebliche 
Beeinträchtigungen. Zwischen den Schutzgütern sind keine strukturellen oder 
funktionalen Beziehungen bzw. Wechselwirkungen ersichtlich, die bei der 
Umsetzung der Planung in wesentlichem Maße beeinträchtigt werden könnten, 
wenn die Maßnahmen bezüglich des Arten- und Biotopschutzes umgesetzt 
werden. Demnach sind bei der vorliegenden Planung keine erheblichen 
Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkung im 
Plangebiet zu erwarten. 

Zusammenfassende Darstellung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
Unterschieden werden vier Stufen der Betroffenheit bzw. Erheblichkeit von 
Umweltauswirkungen: 

• Keine erhebliche / unerhebliche Betroffenheit  
• Erhebliche Betroffenheit  
• Teilweise erhebliche Betroffenheit  
• Keine Betroffenheit  

In der folgenden zusammenfassenden schutzgutbezogenen 
Erheblichkeitsbeurteilung bei Durchführung der Planung werden die Bedeutung 
und der Grad der Beeinträchtigung dargestellt. 

Schutzgut Empfindlichkeit 
Mögliche erhebliche 
Umweltauswirkungen bei Durchführung 
der Planung 

Boden mittel 
Teilweise erhebliche Umweltauswirkungen 

Auszugleichen durch Kompensation 

Klima/Luft gering Keine erheblichen Umweltauswirkungen 

Gewässer / 
Wasserschutz 

mittel Keine erheblichen Umweltauswirkungen 

Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

mittel – hoch 
Teilweise erhebliche Umweltauswirkungen 

Auszugleichen durch Kompensation 

Tiere mittel – hoch Keine erheblichen Umweltauswirkungen 

Landschaftsbild mittel – hoch Keine erheblichen Umweltauswirkungen 

Mensch, Wohn- und 
Erholungsqualität 

mittel Keine erheblichen Umweltauswirkungen 

Kultur- und sonstige 
Sachgüter 

gering Keine erheblichen Umweltauswirkungen 

Tabelle: Zusammenfassende schutzgutbezogene Beurteilung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen für den 
Bebauungsplan Nr. 62 „Glashütter Straße“  
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11. Naturschutzfachliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 

Methodik 
Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs wird nach der aktuellen Gesetzeslage 
und auf Grundlage der „Numerischen Bewertung von Biotoptypen für die 
Eingriffsregelung in NRW “, Lanuv 2021 durchgeführt. Auf Grundlage einer 
flächendeckenden Biotoptypenkartierung werden die Biotoptypen nach den 
Kriterien Natürlichkeit, Gefährdung / Seltenheit, Ersetzbarkeit / 
Wiederherstellbarkeit und Vollkommenheit numerisch bewertet. Der Biotopwert 
wird mit dem Flächenmaß (in qm) multipliziert und ergibt somit den ökologischen 
Gesamtwert der Fläche. Durch die Gegenüberstellung der jeweiligen Gesamtwerte 
von Bestand und Planung wird ermittelt, ob sich die ökologische Gesamtsituation 
innerhalb des Geltungsbereiches positiv oder negativ verändert. Im Falle eines 
ökologischen Defizites sind Ersatzmaßnahmen festzusetzen. 

Der Biotopwert der Ausgleichs- oder Kompensationsmaßnahmen wird 
grundsätzlich auf einen Entwicklungsstand des entsprechenden Biotopes nach 30 
Jahren bezogen. 

Ermittlung des Kompensationsbedarfes 
In der Anlage 3 des Umweltberichts werden die Nutzungs- und Biotoptypen von 
Bestand und Planung jeweils in einer Tabelle ermittelt und bewertet. 

Die Bestandsbewertung auf der Ostseite des Plangebietes konnte nur mittels 
Luftbild erfolgen. 

Hierbei wurde die ehemalige Bestands-Baumreihe im Osten sowie im Norden und 
Westen (Lärchen, Kiefern, Fichte, Birken) unter der Kategorie: „Ziergarten mit 
überwiegend einheimischen Baum- und Straucharten“ bewertet. Dies ist 
begründet dadurch, dass die Kronenbereiche aus dem Luftbild abgeschätzt 
wurden und schwer flächenmäßig zu erfassen waren. Die Bewertungspunkte der 
beiden Kategorien sind gleich, da es sich um nicht lebensraumtypische Baumarten 
handelt. Dadurch treten keine Veränderungen in der Berechnung ein. Zum 
Aufzeigen der Kulissenwirkung wurde die Baumreihe sowohl im Bestandsplan als 
auch im Maßnahmenplan dargestellt.  

Bei der Bewertung der Planung wurde die maximal mögliche Bebauung ermittelt 
und berechnet. 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfes ergab im Bestand einen Biotopwert 
von 9.541 Punkten sowie in der Planung 6.390 Biotopwertpunkte. Somit ergibt sich 
nach der Durchführung der im Bebauungsplan festgesetzten 
landschaftspflegerischen Maßnahmen ein Defizit von 3.151 Punkten. 

Wie in Kap. 5.2.5 des Umweltberichtes ermittelt, sind für das Schutzgut Boden 
zusätzlich 593 Wertpunkte auszugleichen. 

Insgesamt ergibt sich somit ein Defizit von 3.744 Punkten, die im weiteren 
Verfahren auszugleichen sind. 

Naturschutzfachliche Maßnahmen zur Minimierung und zum Ausgleich 
(Grünordnerische Hinweise) 
Die Eingrünung des östlichen Teilbereiches des Plangebietes soll nach Süden 
durch lebensraumtypische, heimische Sträucher (Liste siehe Anhang 1) ergänzt 
werden. Die Großgehölze (Lärchen, Birken, Fichte, Kiefer) am östlichen Rand des 
Plangebietes sollen für eine Kulissenwirkung bzw. zur Einbindung in die 
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Landschaft und zur Beschattung erhalten werden. Die Maßnahme dient ebenfalls 
zur Verbesserung für den Arten- und Biotopschutz. 

Die Fläche ist im Bebauungsplan als Fläche für Maßnahmen und Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20,25 und Abs. 6 
BauGB festgesetzt, Kategorie: 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie mit Bindungen für Bepflanzungen und für 
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen. 

Als weitere Maßnahmen soll im nordwestlichen Bereich der Hoffläche eine Winter-
Linde als Hochstamm Solitär gepflanzt werden (Qualität: H., 3xv., mit Drahtballen, 
Stammumfang 12 – 14 cm).  
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12. Städtebauliche Grunddaten 

Fläche des Plangebietes: 5.463 m² 

 davon: Nettobauland: MD1 1.052 m² 
 MD2 1.965 m² 
 MD3 351 m² 
 MD4 1.166 m² 
 gesamt: 4.534 m² 

 private Grünfläche: 348 m² 

 öff. Verkehrsfläche: 581 m² 

 

 

13. Kosten- und Finanzierung 

Die Stadt Bad Laasphe als Trägerin der Planungshoheit ist im Normalfall auch 
Kostenträgerin. Im vorliegenden Fall dient die Planung nicht zuletzt auch dem 
Grundstückseigentümer, der die beabsichtigen Nutzungen zukünftig planen und 
ausführen möchte. Die Stadt wird daher parallel zum Bebauungsplan einen 
städtebaulichen Vertrag gem. § 11 BauGB abschließen und darin vereinbaren, 
dass sämtliche Kosten für die Planung, Erschließung und Baureifmachung des 
Plangebiets anteilig zu Lasten des Grundstückseigentümers gehen. Die Höhe der 
Kosten und die zu tragenden Verpflichtungen im Einzelnen regelt der noch 
abzuschließende städtebauliche Vertrag zwischen der Stadt Bad Laasphe und 
dem Grundstückseigentümer. Dieser Vertrag ist nach Abschluss der 
Beteiligungsverfahren gem. §§ 3 und 4 BauGB und vor dem Satzungsbeschluss 
abzuschließen. 

Der Stadt Bad Laasphe entstehen dementsprechend neben dem allgemeinen 
verwaltungstechnischen Aufwand bei bauleitplanverfahren keine 
darüberhinausgehenden Kosten und zwar weder für die Schaffung des Baurechts 
noch bei anschließender Realisierung der Maßnahmen.  
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14. Verfahren 

Die Stadt Bad Laasphe hat im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens folgende 
Beschlüsse gefasst und dabei die folgenden Aspekte geprüft und behandelt: 

 

- Planaufstellungsbeschluss und frühzeitige Öffentlichkeits- sowie 
Behördenbeteiligung 
Der Rat der Stadt Bad Laasphe hat am 04.11.2024 die Aufstellung des 
Bebauungsplans gem. § 13 BauGB und die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § § Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige 
Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

Dieser Beschluss wurde am ……………… öffentlich bekannt gemacht. 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung hat stattgefunden: 

1. Bürgerversammlung am ……………; 
2. Einzelanhörung vom ……………… bis ……………… 

Die frühzeitige Behördenbeteiligung hat stattgefunden. 

- Beteiligung der Raumordnung und Landesplanung 

Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Behörde ist mit dem 
Schreiben vom …………… beteiligt worden. 

- Öffentliche Auslegung 
Der Entwurf des Bebauungsplans und die Begründung haben aufgrund der 
öffentlichen Bekanntmachung am ……………… gem. § 3 Bas. 2 BauGB in 
der Zeit vom ……………… bis einschließlich ……………… öffentlich 
ausgelegen. 

- Behördenbeteiligung 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 4 Abs. 
2 BauGB am Verfahren beteiligt worden. 

- Beschluss zur öffentlichen Auslegung 
Der Rat der Stadt Bad Laasphe hat am ……………… dem Entwurf des 
Bebauungsplans zugestimmt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 
2 BauGB sowie die Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
beschlossen. 

- Satzungsbeschluss 
Dieser Plan wurde vom Rat der Stadt bad Laasphe am ……………… gem. 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

- Inkrafttreten des Plans 
Der Beschluss über den Bebauungsplan sowie Ort und Zeit der 
Einsichtnahme in den Plan sind gem. § 10 Abs. 3 BauGB am ……………… 
öffentlich bekannt gemacht worden. Mit der Bekanntmachung ist der Plan 
in Kraft getreten.  
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15 Rechtsgrundlagen 

− Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666); 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. 
S. 618) geändert worden ist. 

− Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist". 

− Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
geändert worden ist". 

− Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen(Landesbauordnung 2018 – 
BauO NRW 2018) vom 21. Juli 2018, zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1172), in Kraft getreten am 1. Januar 
2024. 

− Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 189) geändert worden ist. 

− Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz – BnatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist". 

 

 

Bad Laasphe, den ………………………… 

 

Der Bürgermeister 
i. V. 
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1. Einleitung 

1.1. Rechtlicher Hintergrund 

Nach § 2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bauleitplan und unterliegt damit den 
gleichen Verfahrensschritten wie die Begründung an sich. Er dient als Grundlage für die durchzuführende 
Umweltprüfung. 

Der Umweltbericht und die eingegangenen Anregungen und Hinweise sind als Ergebnis der Umweltprü-
fung in der abschließenden Abwägung zu berücksichtigen.  

Da sowohl Flächennutzungspläne als auch Bebauungspläne einer Umweltprüfung bedürfen, wird auf die 
Abschichtungsregelung verwiesen. Der §2 Abs. 4, Satz 5 BauGB legt fest, dass die Umweltprüfung im 
Bauleitplanverfahren – wenn und soweit eine Umweltprüfung bereits auf einer anderen Planungsebene 
durchgeführt wird – auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden 
soll. Dabei ist es nicht maßgeblich, ob die Planungen auf den verschiedenen Ebenen der Planungshierar-
chie zeitlich nacheinander oder zeitgleich durchgeführt werden (z.B. Parallelverfahren nach §8 Abs. 3 (1) 
BauGB). Die Abschichtungsmöglichkeit beschränkt sich ferner nicht darauf, dass eine Umweltprüfung auf 
der nachgeordneten Planungsebene genutzt werden kann, sondern gilt auch umgekehrt.  

Der Umweltbericht des Bebauungsplans gilt daher auch für die Änderung des Flächennutzungsplanes.  

Um Doppelungen und damit eine unnötige Belastung des Verfahrens zu vermeiden, wurden die für die 
Erstellung der Eingriffsregelung nach §1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit §18 Abs. 1 BNatSchG notwen-
digen zusätzlichen Inhalte, die als Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß §1a Abs. 
3 und §1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung nach §1 Abs. 7 BauGB 
einzustellen sind, in den Umweltbericht integriert.  

Die vorliegenden Unterlagen werden daher als Umweltbericht mit integriertem Landschaftspflegeri-
schem Fachbeitrag bezeichnet. Darüber hinaus werden die für die Umsetzung der Planung erforderli-
chen naturschutzfachlichen Prüfungen in dieses Dokument integriert.  

1.2. Ziele der Planung 

Bisher sind die Flächen im Westteil des Plangebietes als Wohngebiet und Dorfgebiet im Flächennut-
zungsplan dargestellt. Die östliche Teilfläche liegt planungsrechtlich im Außenbereich. Ziel der Planung 
ist die Umwandlung aller Teilflächen in die Kategorie „Dorfgebiet“ (MD). Der vorhandene landwirtschaft-
liche Betrieb soll dadurch bedarfsgerechte Erweiterungs- und Ausbaumöglichkeiten erlangen um auch in 
Zukunft bestehen zu können. Im östliche Teilbereich soll der vorhandene Hofladen ausgebaut, ein Aus-
schank für die Sommermonate geschaffen bzw. legalisiert werden sowie weitere Nutzungen – auch zu 
schulischen und anschaulichen Zwecken – in Betracht gezogen werden.  

Weitere Ausführungen siehe Begründung zum Bebauungsplan Kapitel 4 und 5.  

1.3. Standort, Art und Umfang des Vorhabens 

Das Plangebiet befindet sich östlich der Ortslage von Volkholz im Übergang zur freien Landschaft. Die 
Glashütter Straße verläuft mit}g des Plangebietes.  

Der räumliche Geltungsbereich umfasst in der Flur 4 die Flurstücke 58 (teilw.), 373, 374 (teilw.), 447, 448, 
449, 450 und 544 (teilw.; Wegeparzelle). 

Durch den Bebauungsplan soll die seit jeher bebaute Fläche östlich der „Glashütter Straße“ in das Dorf-
gebiet integriert und planungsrechtlich gesichert werden. Weitere Ausführungen hierzu siehe Kap. 1.2 
der Begründung.  
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Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 5.460 m2. Davon liegen ca. 1.865 m2 im östlichen Teilbereich 
(Außenbereich). 

1.4. Beschreibung der Festsetzungen des Bebauungsplans 

Siehe Kap. 5.2 der Begründung. Grünordnerische Festsetzungen sind im Kap. 7.3 dieses Berichtes be-
schrieben.  

 

M 1 
Pflanzung einer Hecke mit lebensraumtypischen Gehölzen im Südosten des Plange-
bietes. Entwicklungsziel: Vogelschutz- und Nährgehölz 

 

M 2 
 

Pflanzung einer Winter-Linde als Hochstamm im Nordosten des Plangebietes 

 

2. Für die Planung relevante einschlägige Fachgesetze und -pläne 

2.1. Landesentwicklungsplan 

Im Kap. 3.1 der Begründung werden die Erfordernisse, die im Landesentwicklungsplan dargelegt werden, 
aufgeführt. Als Fazit resultiert: 

Die Planung entspricht … den Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungsplanes NRW, da 
der hier befindliche und bereits vorhandene Hofbetrieb bedarfsgerecht erweitert werden soll 
(Kap. 3.1 der Begründung). 

2.2. Regionaler Raumordnungsplan 

Im Regionalplan der Bezirksregierung Arnsberg, Teilbereich Siegen-Wittgenstein wird das Plangebiet als 
„Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche“ kategorisiert (beige). Außerdem liegt der östliche Teilbereich 
des Plangebietes in der Kategorie zum „Schutz der Natur“ (grüne Schraffur mit grüner Begrenzungslinie). 

 

LEGENDE 
 

Grüne Schraffur mit Begrenzung: 
Fläche zum Schutz der Natur 

 

Grüne Schraffur: 
Schutz der Landschaft und 

landschaftsorientierte Erholung 

 

Grün, Vollfarbe:  
Waldbereiche 

 

Beige:  
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

 

Abb.: Ausschnitt aus dem Regionalplan Arnsberg, Teilbereich Siegen-Wittgenstein; Regionalplan Arnsberg | Bezirks-
regierung Arnsberg, (Vergrößerung des Kartenausschnittes durch Scrollen) abgerufen am 03.07.2025 

https://www.bra.nrw.de/kommunalaufsicht-planung-verkehr/regionalrat-und-regionalentwicklung/regionalplan-arnsberg
https://www.bra.nrw.de/kommunalaufsicht-planung-verkehr/regionalrat-und-regionalentwicklung/regionalplan-arnsberg
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2.3. Flächennutzungsplan der Stadt Bad Laasphe 

Die Gegenüberstellung des bisher gültigen (Stand 2004) sowie der notwendigen Änderung des Flächen-
nutzungsplanes wird im Kap. 3.3 der Begründung zum Bebauungsplan dargelegt.  

 

2.4. Landschaftsplan der Stadt Bad Laasphe 

Der Landschaftsplan der Stadt Bad Laasphe wurde 2006 rechtskräftig. Er besteht aus dem Textteil sowie 
aus 3 Karten: Entwicklungskarte, Festsetzungskarte und Karte „Gesetzlich geschützte Flächen“. 

Der Landschaftsplan bildet auf örtlicher Ebene die Grundlage für alle Maßnahmen des Naturschutzes, 
der Landschaftspflege und der Landschaftsentwicklung (Kap. 4, Ziele und Inhalte der Landschaftspla-
nung, Textteil, Band 1). 

 

Abb.: Auszug aus dem Landschaftsplan der Stadt Bad Laasphe, 2006, Festsetzungskarte, Bereich Volkholz. Plange-
biet schwarz eingekreist, eigene Darstellung.  

 

Östlich des Plangebietes befindet sich der Geschützte Landschaftsbestandteil (nach § 23 des Land-
schaftsgesetzes) „Felsenaufschluss Osterbach“ (LB 67). 

In der Entwicklungskarte des Landschaftsplanes ist der östliche Bereich des Plangebietes dargestellt als 
„Fläche außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches“. Das Entwicklungsziel des östlichen Teiles des 
Plangebietes – die Lahnaue fällt unter die Kategorie „1 Erhaltung“. 

 

1.5. Waldfunktionen 

Der Waldbereich östlich des Plangebietes entlang der Lahn ist als Klimaschutzwald ausgewiesen und gilt 
als Erholungswald der Stufe 1. Der Waldbereich nördlich daran anschließend wird als Erholungswald der 
Stufe 2 ausgewiesen (Waldinfo.NRW 2.77.0). Die Waldgebiete sind im Osten ca. 70 m vom Plangebiet 
entfernt und werden nicht beansprucht.  

https://www.waldinfo.nrw.de/waldinfo2/?lang=de
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3. Schutzgebiete und Schutzobjekte im Untersuchungsgebiet 

3.1. FFH Gebiet DE 5015-301 „Rothaarkamm und Wiesentäler“ 

 

Abb.: Lage des Plangebietes im FFH-Gebiet DE-5015-301 „Rothaarkamm und Wiesentäler“, Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Stand März 2009, Verkleinerung aus Maßstab 1 : 75.000, c: Topografische 
Karten Landesvermessung NRW. Quelle: download: 5015-301.pdf 

 

Das FFH-Gebiet ist im Untersuchungsgebiet deckungsgleich mit dem Naturschutzgebiet NSG „Oberes 
Lahntal und Laaspher Rothaarkamm“. Nähere Beschreibung zu Schutzzweck und -zielen siehe nachfol-
gendes Kapitel.  

  

Plangebiet 

https://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/web/babel/media/karten/5015-301.pdf
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3.2. Naturschutzgebiet SI 100 „Oberes Lahntal und Laaspher Rothaarkamm“ 

 

 

Abb.: Lageplan NSG SI 100 „Oberes Lahntal und Laaspher Rothaarkamm“. Die NSG‘s sind rot schrafÏert dargestellt.  

Das Plangebiet grenzt mit seiner östlichen Teilfläche direkt am Naturschutzgebiet und somit auch am 
FFH-Gebiet an. 

  

NSG SI 100 

„Oberes Lahntal und 
Laaspher Rothaarkamm“ 

NSG SI 133 

„Netphener Rot-
haarkamm und 
Wiesentäler“ 

Plangebiet 

Feudingen 



https://bk.naturschutzinformationen.nrw.de/bk/de/karten/bk
https://bk.naturschutzinformationen.nrw.de/bk/de/karten/bk
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3.3. Landschaftsschutzgebiet Bad Laasphe: LSG-5115-0001 

„Die Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes dient der Erhaltung der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes, der Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes so-
wie der Bewahrung des im Interesse des Erholungsverkehrs überregional bedeutsamen Gebie-
tes.“ (Zitat aus: LP Bad Laasphe, Bd. 1, Kap. 2.2 LSG, B., S. 76) 

 

Der östliche Teilbereich des Plangebietes liegt im Landschaftsschutzgebiet, siehe folgende Abbildung.  

 

 

Abb.: Landschaftsschutzgebiet Bad Laasphe, Bereich Volkholz (grüne Schraffur). Plangebiet: rot umrandet.  

Hinweis der Unteren Naturschutzbehörde, Kreis Siegen-Wittgenstein (aus Stellungnahme der UNB vom 
26.11.2026) bezüglich der Änderung des Flächennutzungsplanes: 

Die Änderungsfläche des Flächennutzungsplans überlagert den im Landschaftsplan (LP) Bad 
Laasphe ausgewiesenen Geltungsbereich des Landschaftsschutzgebietes Bad Laasphe.  

Entsprechend §20 Abs. 4 LNatSchG NRW treten die diesbezüglich schutzgebietsrelevanten Dar-
stellung und Festsetzungen des LP (ua. das Verbot der Errichtung baulicher Anlagen jedweder 
Art, von Abgrabungen und Aufschüttungen) nur dann außer Kraft, sofern im Weiteren mittels 
Aufstellung und Inkrafttreten des parallel in Aufstellung befindlichen vorliegenden Bebauungs-
planes eine verbindliche Bauleitplanung betrieben wird.  

 

Dies ist mit vorliegendem Umweltbericht mit Artenschutzprüfung Stufe 1 zum Bebauungsplan der Fall. 

Des Weiteren wird in der Stellungnahme darauf hingewiesen: 

Grundlegende Voraussetzung für die Erteilung der Änderung des Flächennutzungsplanes 
sind die Durchführung der natur- und artenschutzrechtlichen Minderungs-, Vermeidungs- 
und Kompensationsmaßnahmen.  
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3.4. Gesetzlich geschützte Biotope 

Folgende nach §30 BNatSchG bzw. §42 LNatschG gesetzlich geschützte Biotope liegen in der Nähe des 
Plangebietes: 

¶ BT-SI-00624 nördlich und BT-SI-00537 südlicher Teilabschnitt: Die Lahn, hier als Mittelgebirgs-
bach (FM6) als Fließgewässerbereiche natürlich oder naturnah, unverbaut. Die Lahn befindet 
sich ca. 50 m östlich des Plangebietes. 

¶ BT-SI-00430: Nass- und Feuchtgrünland (EE3) incl. Brachen: östlich, Teilbereich der Wiese. Das 
Biotop befindet sich im Bereich eines Wiesengrabens, nahe der östlichen Plangrenze. 

 

 

Abb. Geschützte Biotope BT-SI 00430 und Lahn BT-SI-00537 (dargestellt durch rote Linie). Plangebiet rot einge-
kreist.  

3.5. Biotopkataster 

Im Kataster der schutzwürdigen Biotope wird die Lahn-Aue als BK-SI-00018 verzeichnet. Sie ist deckungs-
gleich mit dem Naturschutzgebiet „Oberes Lahntal und Laaspher Rothaarkamm“. Siehe vorausgehendes 
Kapitel.  

3.6. Biotopverbund: VB-A-5015-001 Lahntal 

 

Abb.: Biotopverbund „Lahntal“ VB-A-5015-001. Plangebiet rot eingekreist.  
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Der Biotopverbund „Lahntal“ umfasst im Untersuchungsraum neben dem NSG bzw. FFH-Gebiet auch den 
Bereich des Ahbaches. 

Im Jahr 2018 wurden neben den Zielarten wie im NSG beschrieben folgende Arten im Bereich des Bio-
topverbundes Lahntal gefunden: 

¶ Violetter Waldbläuling, Brauner Feuerfalter, Malven-Dickkopffalter, Dukatenfalter, Mä-
desüss-Perlmutterfalter, Gelbwürfeliger Dickkopffalter 

¶ Kleine Moosjungfer, Sumpfgrashüpfer 

¶  
Mit besonderer Bedeutung im Biotopverbundsystem ist, ergänzend zu der Bedeutung des NSG, ua. zu 
nennen: Das Gebiet ist: 

¶ Kernraum für Arten des Grünlandes 

¶ Ergänzungsraum für klimasensitive Arten der vielfältigen, kleinstrukturierten Kultur-
landschaft 

Als Entwicklungsziele werden in der Beschreibung aufgeführt: 

¶ Herausnahme von Quellbereichen und Fließgewässerufern aus der land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzung zur Verbesserung der Gewässerstrukturgüte 

¶ Entwicklung und Optimierung durchgehender Ufergehölze 

¶ Wiederherstellung der natürlichen hydrologischen Bedingungen zur Optimierung und 
Erweiterung von Feucht- und Nassgrünlandflächen, ua. zur Förderung des Braunkehl-
chens und des Sumpfgrashüpfers (z.B. durch Verschluss von Entwässerungsgraben und 
Beseitigung von Drainagen) 

¶ Optimierung der Grünlandflächen durch extensive Bewirtschaftung und / oder geeig-
nete Pflegemaßnahmen 

¶ Optimierung und Entwicklung magerer Saumstrukturen entlang landwirtschaftlich ge-
nutzter Flächen 

¶ Optimierung und Entwicklung strukturreicher Waldsäume 

3.7. Naturpark Sauerland-Rothaargebirge 

Volkholz liegt mit Bad Laasphe im südöstlichen Bereich des Naturparkes Sauerland-Rothaargebirge, dem 
größten Naturpark Deutschlands mit insgesamt 4.215 km2.  
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4. Örtliche Verhältnisse 

4.1. Lage im Raum 

 

Abb.: Lage im Raum, Quelle: google.de/maps; Gelände (Topografie und Erhebungen), abgerufen 06 / 2025 

4.2. Naturräumliche Einordnung – Höhenlage 

Das Plangebiet liegt im Naturraum 333 – Rothaargebirge und hier in der Untereinheit (333.0) Dill-Lahn-
Eder-Quellgebiet bzw. der Sieg-Oberlahn-Wasserscheide / Ederkopf-Lahnkopf-Rücken (333.01). 

Der Landschaftsraum wird bezeichnet als „Lahntal mit Talhangflächen“ (LR-VIb-055; bk.naturschutzinfor-
mationen.nrw.de). 

Die Höhenlage des Plangebietes befindet sich auf ca. 430 m ü. NN. Die östliche Lahntalflanke steigt wei-
ter südlich bis 640 m an (Lahnhelle). 

4.3. Potentiell natürliche Vegetation  

Die potentiell natürliche Vegetation ist diejenige Vegetation, die sich ohne Zutun des Menschen entwi-
ckeln würde. Auf dem Talboden stockt potenziell der Stieleichen-Hainbuchen-Auenwald einschließlich 
dem bach- und flussbegleitenden Erlen- oder Knackweiden-Uferwald. Im Oberlauf ist der feuchte Berg-
ahorn-Eschenwald mit Übergängen oder im Wechsel mit Stieleichen-Hainbuchenwald vertreten (Quelle: 
Landschaftsraumbeschreibung des Lahntales mit Talhangflächen, LANUK 2025). 

4.4. Geologie 

Bereich der Lahn-Aue: In den Talsohlen haben sich Auelehme entwickelt: Schluff, tonig-feinsandig, z.T. 
mit geringmächtigen Torflagen über Schottern. In den engeren Talkerben (wie dem Ahbach oder dem 
Osterbach) schlecht sortierter Bach- und Hangschutt, auch anstehender Fels (Kennung qh). 

Die Hänge westlich und östlich der Aue zählen zu den Mandelner Schichten (Kennung: demM). Diese 
werden beschrieben als Tonstein, geschiefert, schlufÏg bis stark schlufÏg, schwach karbonatisch, flaser-
schichtig, dunkelblaugrau bis olivgrau, mit stärker karbonatischen Bänken, unten mit eisenhaltigen Sand-
steinbänken.  





https://www.geoportal.nrw/?activetab=map
https://www.geoportal.nrw/?activetab=map
https://www.geoportal.nrw/?activetab=map
http://www.geoportal.nrw/






https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-karte?&itnrw_address=Volkholz


https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-pluskarte


https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-pluskarte
https://webgis.kommunale.it/kreissiwi/waldaktiv/?lang=de&basemap=multisource-basemap-pdf-druck63c4fe7fb3157zticz&blop=1&x=449589.2855&y=5642067.3347&zl=10&hl=0&layers=waldaktiv.wa_fliesswege_lahnkrmyu|waldaktiv.wa_gebietsuebersichtwvbub


https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml;jsessionid=56FFB6DB4547A94BFE35A350964B3B2C
https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml;jsessionid=56FFB6DB4547A94BFE35A350964B3B2C
https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml;jsessionid=56FFB6DB4547A94BFE35A350964B3B2C
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Überschwemmungsgebiet 

Das in der oberen Abbildung dargestellte festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Lahn befindet sich 
außerhalb des Plangebietes. Das Überschwemmungsgebiet wurde im Januar 2020 durch die Bezirksre-
gierung Arnsberg festgesetzt (ELWAS Karte). 

Fazit 

Die Fließgewässer sowie das Überschwemmungsgebiet werden durch das Plangebiet nicht beeinträch-
tigt.  

 

5.5. Schutzgut Biotop- und Nutzungstypen 

Bestand und Bewertung 

 

 

Abb.: Gehölz-Bestand 2017: Luftbild aus google earth, 03 / 2017 

 

Zur Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen des Plangebietes wurden Geländebegehungen am 
26.05.2025 sowie am 09.07.2025 gemacht. Die Kartier-Ergebnisse werden im Folgenden beschrieben 
und im Bestandsplan zum Umweltbericht im Maßstab 1 : 1.000 (in der Anlage) dargestellt. Nachdem be-
reits zum Kartierzeitraum im Frühjahr / Sommer 2025 wesentliche Änderungen des Plangebietes auf der 
östlichen Teilfläche (ehemalige Pension Böhm) stattgefunden haben, wird als Grundlage für diese Fläche 
die Auswertung eines Luftbildes von 2017 (unbelaubter Zustand der Gehölze) herangezogen. Des Weite-
ren wurde der Besitzer der Fläche, Herr Schneider, im Juni 2025 befragt, in welchem Zustand sich die Flä-
che bis zu seiner Umgestaltung befunden hat. Alle anderen Flächen wurden im Mai 2025 kartiert und 
stellen den aktuellen Zustand des Untersuchungsraumes dar. 

https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml;jsessionid=56FFB6DB4547A94BFE35A350964B3B2C
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5.5.1 Biotoptypen außerhalb des Geltungsbereiches 

Der Untersuchungsraum befindet sich im Lahntal. Nördlich grenzt eine Grünfläche an, die durch Ziegen 
beweidet wird. Nördlich daran angrenzend fließt der Ahbach von West nach Ost, der mit einem naturna-
hen Ufergehölzstreifen bestanden ist (Foto 4). Die Lahn selber ist ebenfalls lückenlos mit einem Gehölz-
saum mit durchwegs naturnahen Gehölzen bestanden. Östlich mündet der kleine Osterbach in die Lahn. 
Die Lahn bildet nördlich des Plangebietes eine ausgeprägte Mäanderschleife. Die Wiesen im Lahntal sind 
unterschiedlich ausgeprägt. Direkt südlich befindet sich eine extensiv genutzte, wohl durch Aufschüttung 
gestörte Wiese, die stark eutrophiert und mit vielen Brennnesseln bewachsen ist. Östlich des Plangebie-
tes befindet sich eine brachgefallene Feuchtwiese (Foto 6). Auch diese ist randlich zum Weg hin eutro-
phiert und mit Brennnesseln bewachsen. Zur Lahn hin hat sich eine standortgerechte Mädesüß-Hoch-
staudenflur entwickelt.  

Weiter südlich schließt sich eine feuchtgeprägte Wiesenfläche an. Hier verläuft ein Wiesengraben, an 
dem auf Höhe des Plangebietes in Ost-West-Richtung Erlen und Weiden wachsen (Foto 6). Der Graben 
biegt nach Süden ab und ist hier mit einer gut ausgeprägten feuchten Hochstaudenflur bestanden. 

5.5.2 Biotoptypen im Plangebiet östlich, Zustand bis ca. 2020 (siehe Luftbild 2017, Abb. oben) 
Die ehemalige Pension, deren Gebäude noch heute überwiegend erhalten sind, war mit unterschiedli-
chen Grünflächentypen (Ziergarten / Nutzgarten und Gehölzen) umgeben, die jahrelang nicht genutzt 
wurden und deshalb flächig brachgefallen sind. Wie auf dem Luftbild zu erkennen, war im nördlichen 
und östlichen Bereich die Fläche umgeben von einer Baumreihe mit Lärchen und Fichten. Direkt nördlich 
der Gebäude befand sich die Zufahrt von der Glashütter Straße aus, sowie daran anschließend eine ge-
pflasterte Fläche (Biotoptypen Code HT). Nördlich daran schloss sich eine Rasenfläche mit vermutlich 
Ziergartencharakter (HJ0, ka4 ) an. Südlich des Gebäudes befand sich der gehölzfreie Nutzgarten (Biotop-
Code HJ0). Der Zustand westlich und östlich kann nicht mehr genau rekonstruiert werden, deshalb 
wurde die gesamte übrige Fläche als Ziergarten mit überwiegend einheimischen Baum- und Strauchar-
ten, brachliegend eingestuft (HJ0). Bei den großen Gehölzen, die sich bis ca. 2020 auch im Westen und 
Norden um die östliche Teilfläche wuchsen (siehe Luftbild von google earth 2017 sowie dessen Interpre-
tation auf dem Bestandsplan des Umweltberichtes) handelt es sich um Lärchen, Fichten, Birken, Kiefern, 
die für das Lahntal nicht standorttypisch sind, sondern wohl als Sichtschutz gedient haben. 

5.5.3 Biotoptypen im Plangebiet östlich, Stand 2025 

In 2025 waren folgende Groß-Gehölze im östlichen und südlichen Randbereich noch vorhanden: 4 Lär-
chen, 3 Birken, 1 Fichte, 1 Kiefer. Der Stammdurchmesser beträgt unter 50 cm, die Gehölze sind wüchsig 
und erhaltenswert (Foto 2 und 3). Baumhöhlen oder Rindenspalten sind nicht zu erkennen. 

Die östliche Plangebiets-Fläche gestaltet sich im Sommer 2025 wie auf den Fotos 2 und 8 zu sehen ist. 
Nördlich des noch vorhandenen Gebäudes befinden sich Unterstände zur Bewirtung. Der nördliche Teil-
bereich wurde gepflastert (HT, me4; Foto 8). Der südöstliche Teilbereich wurde durch Hackschnitzel be-
gehbar gemacht. Auch hier befinden sich Holzbänke und Tische für die Bewirtung. 

Westlich des ehemaligen Gebäudes der Pension wurde ein Unterstand für landwirtschaftliche Maschinen 
bzw. zum Hofladen gehörende PKWs errichtet (Foto 1). 

5.5.4 Biotoptypen im Plangebiet westlich 

Im westlichen Teil des Plangebietes befindet sich die landwirtschaftliche Hofstelle sowie nördlich daran 
anschließend ein einstöckiges Wohnhaus. Der direkte Bereich um die Hofstelle ist als Zufahrt und Hof-
platz gepflastert. Südlich befindet sich die alte Linde (Foto 1), die namensgebend für den Hofladen ist.  

Hinter den Stallgebäuden (südwestliche Grenze) befindet sich ein Privatgarten mit Gartenhaus (außer-
halb des Plangebietes) sowie südwestlich davon ein brachgefallener Nutzgarten (Foto 7). 
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Foto 7: Privatgarten, brachgefallener Nutzgarten mit 
Holzlege hinter dem Stallgebäude, 09.07.2025. 

Foto 8: Pflasterfläche der Hofschänke, 09.07.2025.  

 

Auswirkungen der Planung 

Durch die bisherigen Maßnahmen wurden große Gehölze gefällt und Grünflächen versiegelt bzw. verän-
dert. Da der östliche Teilbereich in der Lahnaue liegt, sind die abgängigen großen Gehölze hier (Lärchen 
und Fichten) nicht standorttypisch. So öffnet sich jetzt wieder der Blick ins Lahntal. Als Einbindung nach 
Norden in die Landschaft sind die Ufergehölze der nördlich angrenzende Lahnaue weiterhin vorhanden. 

Der ehemalige verwilderte Ziergarten ist teilweise einer Pflasterfläche, bzw. einer Fläche mit Hackschnit-
zelbedeckung gewichen.  

Fazit 

Durch die bisher bereits erfolgten Umgestaltungs-Maßnahmen sind teilweise erhebliche Umweltauswir-
kungen auf das Schutzgut Arten und Biotope entstanden. Der Ausgleich des Verlustes wird im Kap. 7.2 
„Ermittlung des Kompensationsbedarfes“ berechnet. Maßnahmen zum Ausgleich werden im Kap. 7.3 
„Grünordnerische Maßnahmen“ zur Erhaltung des Bestandes der Großgehölze und der Ergänzung einer 
Eingrünung im Süden formuliert. 

 

5.6. Artenschutzrechtliche Vorprüfung (Stufe I) 

5.6.1 Rechtsgrundlagen des Artenschutzes 

Die Artenschutzprüfung gem. §§ 44 und 45 BNatSchG ist eine eigenständige Prüfung im Rahmen der na-
turschutzrechtlichen Zulassung eines Bauvorhabens. In der Artenschutzprüfung werden die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V. mit Abs. 5 BNatSchG (Neufassung von 09 / 2017) 
bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle heimischen europäischen Vogelarten, Ar-
ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und 
dargestellt.  

Bei Bebauungsplänen sind auch die national besonders geschützten Arten im Rahmen der Eingriffsrege-
lung zu berücksichtigen.  

 

Als Datengrundlagen werden die webbasierten Daten des LANUK, Messtischblatt 5015, Quadrant 4 her-
angezogen sowie eine Potentialabschätzung des Vorhabenbereichs und der Umgebung erarbeitet. 

  



https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/50154
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/50154?gaert=1&gebaeu=1
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5.6.2 Vorprüfung des Artenspektrums und der Wirkfaktoren 

Im Linfos (Landschaftsinformationssammlung NRW) liegen im Plangebiet keine Vorkommen von pla-
nungsrelevanten Tierarten. Die wertgebenden Arten des FFH Gebietes werden in der Vorprüfung zum 
FFH-Gebiet bewertet. 

Vorbelastungen 

Das Plangebiet ist durch seine bisherige Nutzung als landwirtschaftlicher Betrieb ein vorbelasteter Be-
reich (Lärm, Licht, Verkehr). Von der naheliegenden Straße sind ebenfalls Lärmwirkungen vorhanden, die 
sich auf das Plangebiet auswirken. 

Wirkfaktoren 

Folgende Beeinträchtigungen wildlebender Tiere sind durch die anlagebedingte Versiegelung der Fläche 
und die Nutzung der saisonaler Bewirtung (betriebsbedingt) innerhalb des Plangebietes zu beurteilen. 

¶ Habitatfunktionsverlust und -beeinträchtigung für Tiere, die in ihrer Lebensweise zumindest teil-
weise an Gehölze und Gärten gebunden sind 

¶ Vorübergehende Störung der Habitatfunktion auf angrenzenden Flächen wie Fettwiesen, Fließ-
gewässer und Hochstaudenfluren durch Lärm und Beunruhigung durch Menschen. Allerdings 
sind die Störungen durch den Betrieb der Hofschänke nur beschränkt auf die Sommermonate 
und hier nur an den Wochenenden. Der Betrieb des Imbiss geht darüber hinaus, ist aber auch 
nur tageweise vorhanden. Der Hofladen wird zwar ganztags betrieben, aber die Frequenz ist zeit-
lich begrenzt.  

 

Die möglichen Auswirkungen auf die betroffenen Artengruppen werden in der folgenden Tabelle darge-
stellt. 
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Vorkommen der waldbewohnenden Vogelarten im weiteren Vorhabenbereich sind je nach Ausprägung 
möglich. Ungestörte Waldbereiche sind außerhalb des Plangebietes zu erwarten. Bau-, anlagen- und be-
triebsbedingte Auswirkungen werden nicht erwartet. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG 
treffen nicht zu.  

5.6.3 Vermeidungsmaßnahmen 

Leitlinien für eine energieefÏziente und naturverträglich Beleuchtung: 

¶ Beschränkung von Anzahl und Ausrichtung der Lampen und Leuchten, von Lichtstärke auf das ge-
stalterisch und funktional Notwendige.  

¶ Lichtlenkung: Niedrige Lichtpunkthöhen (niedrige Masthöhen). 
¶ Beleuchtungsdauer: Anpassung der Betriebszeiten an den Bedarf. Zeit- und sensorgesteuertes Dim-

men ist anzustreben.  
¶ Abstrahlungsgeometrie: Vermeidung direkter Abstrahlung in den Nachthimmel. Es sind nur voll ab-

geschirmte Leuchten einzusetzen, die das Licht ausschließlich nach unten abstrahlen (geschlossenes 
Gehäuse); zielgerichtete Projektion und Blendschutz. 

¶ Leuchtengehäuse: hohe Schutzart (mind. IP54), Temperatur des Gehäuses sollte 50o nicht über-
schreiten. 

¶ Keine großflächige Beleuchtung von Fassaden 

¶ Lichtfarbe: Es sind ausschließlich Leuchtmittel (z.B. LED´s) mit einer Farbtemperatur von max. 2.700 
Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) zu verwenden (möglichst geringer Ultraviolett und Blauanteil). 

¶ Rücksichtnahme auf ökologisch sensible Gebiete, hier vor allem Waldränder und Gewässerufer. Eine 
direkte Beleuchtung von Bäumen ist zu vermeiden.  

Ausgewertete Quellen siehe Kap. Referenzliste der Quellen und Gutachten. 

Weitere Untersuchungen: 

Aktuell sind keine Abrissarbeiten geplant. Bei möglichem Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen eines Alt-
gebäudes / der ehemaligen Pension Böhm soll das Gebäude bzw. das Dach auf Vorhandensein von Fort-
pflanzungsstätten von Vögeln und Fledermäusen untersucht werden. Sollte dies der Fall sein, ist die wei-
tere Beauftragung artenschutzrechtlicher Prüfungen durch bioakustische Untersuchungen (z.B. mittels 
Detektierung) durch einen sachkundigen Gutachter durchzuführen. Die Beauftragung obliegt dem Vorha-
benträger.  

Sollten in diesem Fall Ersatzlebensräume erforderlich sein, so ist die Herstellung (Art, Umfang, Lage) im 
Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

5.6.4 Fazit der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung 

Durch den Bebauungsplan soll vorwiegend eine Bestandssicherung bestehender Strukturen und Nutzun-
gen durchgeführt werden. Wegen der im Plangebiet vorherrschenden anthropogenen Nutzungen ist von 
einer Anpassung der dort vorkommenden Fauna auszugehen. Die umgebenden naturschutzfachlich 
hochwertigen Bereiche bleiben erhalten. Es sind derzeit keine weiteren, großflächigen Eingriffe in die Na-
tur vorgesehen, die die dort vorkommende Fauna beeinträchtigen würde.  

Bei Anwendung der oben angeführten Vermeidungsmaßnahmen sind keine erheblich negativen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Tiere zu erwarten.  

Im Rahmen der vorliegenden Planung werden daher keine weiteren faunistischen Untersuchungen für 
erforderlich gehalten.  
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5.7. Biologische Vielfalt 

Der Begriff „biologische Vielfalt“ (Biodiversität) umfasst laut BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ drei ineinander-
greifende Ebenen der Vielfalt: 

· die Vielfalt an Ökosystemen oder Lebensräumen, 
· die Artenvielfalt – dazu zählen auch Mikroben und Pilze, die weder Pflanze noch Tier sind, 
· die Vielfalt an genetischen Informationen, die in den Arten enthalten sind. 

 

Alle drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich auch gegenseitig. Der Lebens-
raum z.B. hängt von bestimmten Umweltbedingungen wie Boden-, Klima- und Wasserverhältnissen ab. 
Die genetischen Unterschiede innerhalb der Arten schließlich verbessern die Chancen der einzelnen Art, 
sich an veränderte Lebensbedingungen (z.B. durch den Klimawandel) anzupassen.  

Das internationale Übereinkommen über die biologische Vielfalt (sog. Biodiversitätskonvention), verfolgt 
drei Ziele: 

· den Erhalt der biologischen Vielfalt, 
· die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt und 
· den gerechten Vorteilsausgleich aus der Nutzung der biologischen Vielfalt. 

 

Fazit 

Das Plangebiet besitzt zwar - wie im vorangegangenen Kapitel aufgezeigt - eine mittlere bis hohe Bedeu-
tung für die biologische Vielfalt. Allerdings sind durch den Eingriff keine erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen zu erwarten. 

5.8. Schutzgut Landschaftsbild 

 

Abb. Luftbild: Blick auf das Plangebiet sowie das Oberlahntal flussaufwärts (Die Volkholzer Hofschänke – rasten & 
speisen am Lahnwanderweg. Impressionen, Bild 17). 

https://volkholzer.de/hofschaenke/
https://volkholzer.de/hofschaenke/
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Abb. Luftbild: Blick auf das Plangebiet sowie das Oberlahntal flussabwärts (Die Volkholzer Hofschänke – rasten & 
speisen am Lahnwanderweg. Impressionen, Bild 1). 

 

Bestand und Bewertung 

Das Plangebiet liegt im größten und waldreichsten Naturpark Sauerland-Rothaargebirge und hier wiede-
rum im südwestlichen Bereich im Einzugsgebiet der Oberlahn.  

Der Oberlauf der Lahn, in welchem das Plangebiet liegt bzw. an dem es direkt angrenzt wird im Osten 
sowie im Norden von den bewaldeten Hängen des Rothaargebirges flankiert und bildet hier ein tiefes, 
von Waldhöhen begleitetes offenes Kastental mit vorherrschender Grünlandnutzung. Das Mittelgebirgs-
Bachtal hat hier im Talgrund eine Breite von 60 m bis ca. 100 m und wird von der Glashütter Straße im 
Westen parallel begleitet. Die Höhen östlich steigen auf ca. 642 m an (Lahnhelle). Der besondere Reiz 
der Landschaft entsteht durch den linksseitigen Zufluss des Ahbaches sowie des rechtsseitigen Zuflusses 
des Osterbaches direkt nördlich an das Plangebiet angrenzend.  

Auswirkung der Planung - Fazit 

Es sind keine erheblichen Umweltauswirkungen der Planung auf das Landschaftsbild zu erwarten, da die 
geplanten Bauhöhen wie die bereits bestehenden Gebäudehöhen festgesetzt sind.  

Maßnahmen zur Verringerung und zum Ausgleich 

Die Maßnahmen, wie sie in Kap. 7.3 beschrieben werden (Gehölzpflanzungen) dienen auch der Optimie-
rung des Landschaftsbildes.  

5.9. Schutzgut Mensch / Wohn- und Erholungsqualität 

Bestand und Bewertung 

Die touristische Destination stützt sich auf die ehemalige Verwaltungsstruktur des eigenständigen Witt-
gensteiner Landes. Das Stadtgebiet von Bad Laasphe mit dem Lahntal liegt hier im Süden.  

Im entlang des Plangebietes verlaufen mehrere Rad- sowie Wanderwege: 

Radwege 

https://volkholzer.de/hofschaenke/
https://volkholzer.de/hofschaenke/
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¶ Der Lahntal-Radweg verläuft direkt im Plangebiet: entlang der Glashütter Straße von der Lahn-
quelle kommend, biegt er an der Nordgrenze des Plangebietes nach Osten ab, und verläuft bei 
der Osterbachhütte weiter nach Norden lahnabwärts Richtung Feudingen (Lahnradweg 1. Etappe 
Lahnquelle / Feudingen – Biedenkopf). 

¶ QuellenAcht (QuellenAcht • E-Bike » Siegen-Wittgenstein | Das ofÏzielle Destination-Web der 
Region.) 

¶ Lahnquelltour (Radwege | Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe), abgerufen am 
24.06.2025 

Wanderwege 

¶ Der Lahnwanderweg befindet sich am östlich gelegenen Hang und ist vom Plangebiet aus durch 
einen Zubringer zu erreichen.  

¶ Rothaarsteig: Von Volkholz aus verläuft ein Zubringer zum Rothaarsteig, der 2,5 km westlich des 
Plangebietes (Höhe Siegquelle) verläuft.  

¶ Die Rothaarsteig-Spur: „Ilsetalpfad“ Volkholz – Feudingen – Ilsetal (16 km) liegt östlich oberhalb 
des Plangebietes. Man erreicht sie über den Rothaarsteig-Zubringer (Rothaarsteig_Uebersichts-
karte_2022.pdf). Rothaarsteig -Spuren sind Rundwanderwege, die als Qualitätswege ausgezeich-
net sind (RHS Spuren-Broschüre 2024.pdf). 

Baubedingte Auswirkungen 

Im Zuge von möglichen weiteren Bauarbeiten kann es zu zeitlich befristeten Lärm-, Staub- und Ge-
ruchsemissionen kommen. 

Anlage- und betriebsbedingt Auswirkungen 

Durch den Betrieb der „Hofschänke“ kann es an den Wochenenden zu erhöhten Lärmemissionen kom-
men, die aber durch die Ortsrandlage keine negativen Auswirkungen auf benachbarte Anwohner haben, 
zudem die westlich angrenzenden Gebäude der landwirtschaftliche Betrieb sowie die Wohngebäude der 
Familie des Antragstellers sind. Der Betrieb der Hofschänke findet außerdem nur an den Wochenenden 
in den Sommermonaten statt. Vielmehr stellt die Hofschänke durch die Bewirtungsmöglichkeit eine Be-
reicherung für Erholungssuchende dar.  

Da kein größeres Parkplatzangebot vorgehalten wird, kann es zu keinen erheblichen Lärmemissionen 
durch Verkehrslärm kommen.  

Maßnahmen zur Verringerung und zum Ausgleich 

Maßnahmen zum Ausgleich sind nicht notwendig. 

Fazit 

Bei Umsetzung der Planung sind keine erheblichen Umweltauswirkungen auf den Menschen sowie die 
Wohn- und Erholungsqualität zu erwarten.  

5.10. Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Das Plangebiet liegt im Kulturlandschaftsraum „Wittgenstein“, aber hier nicht innerhalb eines bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereiches (URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/A-EK-20080619-0032 (Ab-
gerufen: 25. Juni 2025). 

Kultur- und sonstige Sachgüter sind durch die Maßnahme voraussichtlich nicht betroffen.  

Sollten im Rahmen der Erdarbeiten unerwartet Hinweise auf Bodendenkmale auftreten, ist umgehend 
die dafür zuständige Behörde zu informieren. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu 
erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen.  

https://www.siegen-wittgenstein.info/de/tour/e-bike/quellenacht/805217982/#caml=b78,1dbaf0,8f7grs,0,0&dm=1
https://www.siegen-wittgenstein.info/de/tour/e-bike/quellenacht/805217982/#caml=b78,1dbaf0,8f7grs,0,0&dm=1
https://www.tourismus-badlaasphe.de/aktivitaeten/radfahren/radwege/
file:///C:/Users/guent/Downloads/Rothaarsteig_Uebersichtskarte_2022.pdf
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